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Der Technische Ausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen
einstimmig zugestimmt.

Empfehlungsbeschluss an den Gemeinsamen Ausschuss der VVG Tettnang-
Neukirch:

1. Die Abwägung der im Rahmen der Wiederholung der regulären Offenlage
gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird
gemäß der beigefügten Abwägungstabelle mit Stand vom 09.11.2023 (siehe
Anlage) beschlossen.

2. Der vorliegende Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans in der 2.
Fortschreibung für das Zieljahr 2020 im Bereich des Schulcampus Manzenberg
der VVG Tettnang – Neukirch, bestehend aus Planteil und Begründung jeweils
mit Stand vom 09.11.2023, dem Umweltbericht mit Stand vom 26.06.2023 und
dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom 11.11.2023 wird gebilligt.

3. Der Gemeinsame Ausschuss der VVG Tettnang – Neukirch beschließt die 9.
Änderung des Flächennutzungsplans in der 2. Fortschreibung für das Zieljahr
2020 im Bereich des Schulcampus Manzenberg, bestehend aus Planteil und
Begründung jeweils mit Stand vom 09.11.2023, dem Umweltbericht mit Stand
vom 26.06.2023 und dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom 11.11.2023.

4. Die Verwaltung der Stadt Tettnang wird beauftragt, die 9. Änderung des
Flächennutzungsplans der VVG Tettnang – Neukirch dem Landratsamt

Gemeinsamer Ausschuss der
Verwaltungsgemeinschaft Tettnang-
Neukirch
- öffentlich am
Technischer Ausschuss
- öffentlich am 17.01.2024
Gemeinderat
- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 175/2023/1

Amt für Stadtplanung, Klima &
Umwelt
Kremp, Markus

9. Änderung des Flächennutzungsplans in der 2. Fortschreibung für das Zieljahr

2020 im Bereich des Schulcampus Manzenberg

- Ergebnis der Wiederholung der regulären Offenlage mit Abwägungsbeschluss

gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

- Feststellungsbeschluss
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Bodenseekreis zur Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB vorzulegen und die
Genehmigung des Landratsamtes Bodenseekreis gem. § 6 Abs. 5 BauGB
ortsüblich bekannt zu machen.

Anlagen:
00 - Abwägungsprotokoll
01 - Begründung - FNP 9. Änderung Sporthalle Manzenberg Begründung
02 - Planteil - FNP 9. Änderung Sporthalle Manzenberg (09-11-2023)
03 - Umweltbericht Sporthalle Manzenberg (26-06-2023)
04 - Artenschutzbericht Sporthalle Manzenberg (11-11-2022)
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Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel insgesamt: Betrag eingeben EUR

Benötigte Mittel über dem Planansatz
(Über-/außerplanmäßige Ausgaben):

Betrag eingeben EUR

Folgekosten:
- laufende Sachkosten
- Personalkosten

Betrag eingeben EUR
Betrag eingeben EUR

Einnahmen:

Vorhandener Planansatz: Betrag eingeben EUR

Kostenträger, Sachkonto, Auftrag Betrag eingeben EUR

Tatsächliche Einnahmen: Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO
liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)
GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:
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1. Sachverhalt

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt bisher eine Gemeinbedarfsfläche
„Sportlichen Zwecken dienende Gebäude“ (westlicher Bereich) und eine
Grünfläche (östlicher Bereich) dar. Mit der vorliegenden 9. Änderung des
Flächennutzungsplans sollen – analog zum Geltungsbereich des parallel
aufgestellten Bebauungsplans „Sporthalle Manzenberg“ – die
planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung einer Sporthalle für den
Schulcampus Manzenberg geschaffen werden.

2. Inhalt der 9. Flächennutzungsplanänderung

Ausweisung eines sonstigen Sondergebiets im Bereich des Schulcampus
Manzenberg. Der räumliche Geltungsbereich der 9. Änderung ist aus dem Planteil
in Anlage ersichtlich. Die Gesamtfläche beträgt ca. 1,31 ha.

Die benötigten Flächen zur Errichtung einer neuen Sporthalle sind im wirksamen
Flächennutzungsplan größtenteils als Grünflächen sowie in kleinen Teilen als
Gemeinbedarfsfläche „Sportlichen Zwecken dienende Gebäude“ dargestellt. Die
9. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 Abs.
3 BauGB zum Bebauungsplan ‚Sporthalle Manzenberg‘.

3. Ergebnis der Wiederholung der regulären Beteiligung

Im Rahmen der regulären Bürger- und Behördenbeteiligung gingen von Seiten der
Behörden und Trägern öffentlicher Belange insgesamt 18 Stellungnahmen ein. Aus
der Bürgerschaft gingen während der Offenlage keine Stellungnahmen ein.

Die Inhalte der eingegangenen Stellungnahmen und die zugehörigen
Abwägungsvorschläge der Verwaltung können der Anlage entnommen werden.

Aufgrund der eingegangenen Anregungen, Bedenken und Hinweise wurde der
Entwurf der 9. FNP -Änderung in folgenden Punkten ergänzt:

- Die Rechtsgrundlagen in Ziffer 2 der Begründung wurden aktualisiert.

Durch die Ergänzungen besteht kein Anlass für eine erneute Beteiligung der
Öffentlichkeit oder der Behörden. Somit kann der Feststellungsbeschluss gefasst
werden und die Genehmigung beim Landratsamt eingeholt werden.

4. Weiteres Verfahren

Nachdem der Gemeinsame Ausschuss der VVG Tettnang – Neukirch in seiner
Sitzung den Abwägungsbeschluss gefasst, den Planentwurf gebilligt und den
Feststellungsbeschluss beschlossen hat, wird die Genehmigung beim Landratsamt
Bodenseekreis eingeholt. Anschließend wird die Genehmigung ortsüblich in den
Gemeindenachrichten von Tettnang und Neukirch bekannt gemacht. Mit der
Bekanntmachung erlangt die FNP-Änderung seine Rechtskraft.



ABWÄGUNGSPROTOKOLL
nach Beteiligung § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

in in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

Regelverfahren

9. Änderung des Flächennutzungsplans
Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“

Fassung vom 09.11.2023

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft
Tettnang-Neukirch

i n f o @ g f - k o m . d e

w w w . g f - k o m m u n a l . d e



Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Eingegangene Stellungnahmen

Nr. Behörde / TÖB Beschluss Kenntnis-
nahme

1. Stadt Lindau

2. Regierungspräsidium Freiburg - Landesforstverwaltung

3. Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21

4. Stadt Wangen

5. Vermögen und Bau Baden-Württemberg

6. Gemeinde Achberg

7. Deutsche Telekom Technik GmbH

8. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben

9. IHK Bodensee-Oberschwaben

10. Handwerkskammer Ulm

11. Landratsamt Bodenseekreis

12. Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 

13. Gemeinde Eriskirch 

14. Gemeinde Meckenbeuren 

15. Gemeinde Wasserburg

16. Netze BW

17. Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental

18. Vodafone West GmbH 

Aus der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen.
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
1

Stadt Lindau (Stellungnahme vom 03.05.2023 sowie vom 05.10.2023)

Belange der Stadt Lindau werden nicht berührt. Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
2

Regierungspräsidium Freiburg - Landesforstverwaltung (Stellungnahme vom 03.05.2023 sowie vom 
16.10.2023)

Im Geltungsbereich der 9. Änderung des 
Flächennutzungsplans der vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Tettnang-Neukirch 
(Bereich Schulcampus Manzenberg; Stadt Tettnang) 
liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. Eine 
indirekte Betroffenheit von Waldflächen (z. B. 
Waldabstand, Ausgleichsmaßnahmen) ist in den zur 
Verfügung gestellten Unterlagen ebenfalls nicht 
erkennbar. Insofern sind forstrechtliche/-fachliche 
Belange von dem im Betreff bezeichneten 
Bauleitplanverfahren nicht berührt.

Im weiteren Verfahren ist eine Beteiligung der 
Forstverwaltung nur erforderlich, wenn eventuelle 
Planänderungen in ihren Auswirkungen Waldflächen 
betreffen können (z. B. externe 
Ausgleichsmaßnahmen im Wald).

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
3

Regierungspräsidium Tübingen – Referat 21 (Stellungnahme vom 04.05.2023 sowie vom 04.10.2023)

Es werden keine Bedenken oder Anregungen 
vorgebracht.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
4

Stadt Wangen (Stellungnahme vom 04.05.2023)

Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren zur 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans in einem 
Teilbereich der Gemarkung Tettnang – Bereich 
Schulcampus Manzenberg.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

Belange der Stadt Wangen im Allgäu sind durch die 
o.g. Bauleitplanung nicht berührt.

Die Stadt Wangen im Allgäu trägt deshalb keine 
Anregungen und Bedenken vor. Außerdem möchten 
wir Sie bitten Beteiligungen an die Stadt Wangen ab 
sofort an folgende E-Mail Adresse zu schicken: 
stadtplanung@wangen.de

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
5

Vermögen und Bau Baden-Württemberg (Stellungnahme vom 11.05.2023 sowie vom 27.09.2023)

Seitens des Landesbetriebs Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg Amt Ravensburg bestehen keine
Einwendungen gegen die oben genannte 
Flächennutzungsplanänderung. Es sind hiervon keine
Flächen des Landes betroffen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
6

Gemeinde Achberg (Stellungnahme vom 12.05.2023)

Vielen Dank für die Beteiligung der Gemeinde 
Achberg an o.g. Bauleitplanung.

Belange der Gemeinde Achberg erscheinen nicht 
berührt, weshalb wir keine Stellungnahme abgeben 
werden.

Wir wünschen viel Erfolg für das weitere Verfahren.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
7

Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 15.05.2023)

Zu dem o. g. Bebauungsplan haben wir im August 
2022 bereits Stellung bezogen, siehe auch Anhang. 
Diese Stellungnahme gilt bis auf weiteres 
uneingeschränkt und analog zur hier aufgeführten 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans.

Hinweis:
Achtung seit 03.05.2021 neue 
Funktionspostfachadresse! Bitte nur noch diese 
benutzen, sie lautet:
T_NL_Suedwest_Pti_32_Bauleitplanung@telekom.de

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
8

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 22.05.2023 sowie vom 02.11.2023)

Durch die o.g. Flächennutzungsplanänderung sind 
keine zu beachtenden Ziele der Raumordnung nach 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

Abwägungsprotokoll Seite 3

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld

Markierfeld



Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

dem Regionalplan betroffen.

Der Regionalverband bringt daher zur o.g. 
Flächennutzungsplanänderung keine Anregungen 
oder Bedenken vor.

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
9

IHK Bodensee-Oberschwaben (Stellungnahme vom 24.05.2023 sowie vom 24.10.2023)

Wir bedanken uns für die Beteiligung am oben 
genannten Planungsverfahren und teilen Ihnen mit, 
dass von Seiten der Industrie- und Handelskammer 
keine Bedenken bestehen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
10

Handwerkskammer Ulm (Stellungnahme vom 26.05.2023 sowie vom 02.11.2023)

Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen 
Verfahrensstand keine Bedenken und Anregungen 
vorzutragen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
11

Landratsamt Bodenseekreis (Stellungnahme vom 14.06.2023 sowie vom 30.10.2023)

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 27.04.2023 
und geben zu dem o. g. Flächennutzungsplanentwurf 
folgende koordinierte Stellungnahme ab:

Keine Äußerung

Fachliche Stellungnahme siehe Buchstabe C

A. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden 
werden können

Art der Vorgabe
-----

Rechtsgrundlage
-----

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen 
oder Befreiungen)
-----

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

B. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
die den o. g. Entwurf berühren können, mit Angabe 
des Sachstands
-----

C. Stellungnahme aus der eigenen Zuständigkeit zu 
dem o. g. Entwurf, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und ggfls. Rechtsgrundlage

1. Wir haben die Abwägung zu Ziffer C.I.1. der 
koordinierten Stellungnahme vom 31.08.2022 zur 
Kenntnis genommen. Wir möchten dennoch auf 
Folgendes hinweisen:

Je konkreter ein Flächennutzungsplan ist, umso 
weniger Spielraum bleibt der Gemeinde bei der 
Bebauungsplanung. Zudem könnten spätere 
Änderungen des Bebauungsplanes auch 
Auswirkungen auf den Flächennutzungsplan haben. 
Dessen ungeachtet können, wie hier geschehen, 
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB aus städtebaulichen 
Gründen nach der besonderen Art ihrer baulichen 
Nutzung im Flächennutzungsplan auch Baugebiete 
dargestellt werden. 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

2: Die Zweckbestimmung des parallel in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes nicht der des 
Flächennutzungsplanes. Dies bitten wir anzupassen.

Der Neubau wird als Schul- und Sporthalle fungieren, 
sonstige Veranstaltungen oder eine Nutzung als Ver-
sammlungsstätte sind nicht vorgesehen.

Die Art der Nutzung wurde im Bebauungsplan entspre-
chend angepasst, d.h. die Zweckbestimmung „Veran-
staltungshalle“ entfernt.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt (im parallelen Bebauungsplanverfahren)

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

3: Die Rechtsgrundlagen (BauGB) sind weiterhin 
veraltet. Wir bitten daher vor Feststellungsbeschluss 
um redaktionelle Aktualisierung der Unterlagen.

Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.
Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
12

Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung 9 (Stellungnahme vom 12.05.2023 sowie vom 26.10.2023)

Unter Hinweis auf unsere weiterhin gültige 
Stellungnahme Az. 2511 // 22-03712 vom 26.08.2022 
sowie das Abwägungsergebnis der frühzeitigen 
Beteiligung sind von unserer Seite zum in der 
Offenlage modifizierten Planvorhaben keine weiteren 
Anmerkungen vorzubringen.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
13

Gemeinde Eriskirch (Stellungnahme vom 16.10.2023)

Die Gemeinde Eriskirch hat hierzu keine Einwände 
oder Vorschläge.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
14

Gemeinde Meckenbeuren (Stellungnahme vom 27.09.2023)

Die Gemeinde Meckenbeuren bringt zur o.g. Planung 
keine Anregungen vor.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
15

Gemeinde Wasserburg (Stellungnahme vom 30.10.2023)

Die Gemeinde Wasserburg (B) hat zur geplanten 9. 
Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich 
Schulcampus Manzenberg, um die planrechtlichen 
Grundlagen für die Realisierung· einer neuen 
Sporthalle für den Schulcampus Manzenberg zu 
schaffen, keine Einwände.

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen
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Flächennutzungsplan - Punktuelle Änderung im Bereich „Sporthalle Manzenberg“ in Tettnang
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TÖB) nach § 4 Absatz 2 BauGB und Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 2 BauGB vom 27.04.2023 bis 30.05.2023 sowie vom 28.09.2023 bis 03.11.2023

Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

TÖB
16

Netze BW (Stellungnahme vom 27.10.2023)

Der von Ihnen angefragte Bereich befindet sich nicht 
in unserem Versorgungsgebiet. Daher sind wir hier 
nicht der richtige Ansprechpartner.

 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
17

Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental (Stellungnahme vom 27.09.2023)

Der Zweckverband Wasserversorgung Unteres 
Schussental (ZWUS) ist in seinen Belangen von der 
geplanten Änderung des FNP nicht betroffen.

 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

TÖB
18

Vodafone West GmbH (Stellungnahme vom 27.09.2023)

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-
Gesellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante 
Maßnahme keine Einwände geltend macht. In Ihrem 
Planbereich befinden sich Telekommunikations-
anlagen unseres Unternehmens. Bei objektkonkreten
Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine 
Stellungnahme mit entsprechender Auskunft über 
unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere 
obenstehende Vorgangsnummer an.

Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am Bestandsnetz 
der zuständigen Vodafone-Gesellschaft(en) 
notwendig werden, bitten wir um schnellstmögliche, 
schriftliche Kontaktaufnahme, mindestens jedoch 
drei Monate vor Baubeginn. 

Bitte beachten Sie, dass Umverlegungen an unserem 
Bestandsnetz nicht ohne schriftliche Genehmigungen
erfolgen dürfen. 

Kosten für dadurch entstandene Stillstandszeiten 
werden von den Vodafone-Gesellschaft(en) nicht 
übernommen.

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterlagen vom 

Anregungen und Hinweise(n)

wird gefolgt

wird nicht gefolgt

sind nicht relevant

werden unabhängig vom Planverfahren behandelt

werden zur Kenntnis genommen

Abwägungsprotokoll Seite 7
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Nr. Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag

ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 

Unsere kostenlose Vodafone West-Planauskunft ist 
erreichbar via Internet über die Seite 

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-
der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/
planauskunft.html 

Dort kann man sich einmalig registrieren lassen und 
Planauskünfte einholen. 

Bitte beachten Sie eine weitere Planauskunft für 
Bestandsnetz der Vodafone GmbH und Vodafone 
Deutschland GmbH anzufordern unter: 

https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WelcomePage.aspx 

Büro Gfrörer GmbH & Co. KG / Abteilung Stadtplanung der Stadt Tettnang

Fassung vom 09.11.2023
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9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

1. Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs.1 BauGB

Billigung des Vorentwurfs und Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeitigen
öffentlichen Auslegung

Frühzeitige öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 1 BauGB) und frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Billigung des Entwurfs und Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 
BauGB) sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung

Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Wiederholung der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) und der Beteiligung der 
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Feststellungsbeschluss

Genehmigung der Flächennutzungsplanänderung durch das 
Landratsamt Bodenseekreis mit Bescheid vom

Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses und der Genehmigung durch das 
Landratsamt Bodenseekreis (Inkrafttreten)

__________________
Tettnang, den
Regine Rist 
(Vorsitzende des Gemeindeverwaltungsverbands Tettnang - Neukirch)

Begründung Seite 1



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

2. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen der Flächennutzungsplanänderung sind:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) zuletzt  geändert durch Artikel

1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221)

• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) zuletzt geändert durch

Gesetz vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023

• Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

Begründung Seite 2



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

3. Lage des Plangebiets im Siedlungsgefüge und Geltungsbereich

3.1 Lage im Siedlungsgefüge

Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Siedlungsrand der Stadt Tettnang. Im Norden liegen die Ge-

bäude des Montfortgymnasiums und der Realschule sowie die Stadthalle. Östlich grenzt Wohnbebauung so-

wie südlich davon der bestehende Sportplatz und das Manzenbergstadion an. Im Südwesten befinden sich

Grünflächen.

3.2 Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung

Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst eine Gesamtfläche von rd. 1,31 ha

und beinhaltet die Flurstücke / Teile der Flurstücke 1499/1, 1500, 1520, 1522/7, 1526 und 1530/1.

Begründung Seite 3

Abb. 3-1: Übersichtskarte zur Lage des Plangebiets (schwarz gestrichelte Linie)



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

Begründung Seite 4

Abb. 3-2: Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplans (schwarze Strichlinie)



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

4. Bisherige FNP-Darstellung

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt bisher eine Gemeinbedarfsfläche „Sportlichen Zwecken die-

nende Gebäude“ (westlicher Bereich) und eine Grünfläche (östlicher Bereich) dar.

Begründung Seite 5

Abb. 4-1: Darstellungen des rechtskräftigen Flächennutzungsplans



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

5. Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung

Mit der vorliegenden 9. Änderung des Flächennutzungsplans sollen – analog zum Geltungsbereich des  in

Aufstellung befindlichen parallel aufgestellten  Bebauungsplans „Sporthalle Manzenberg“ – die planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Realisierung einer Sporthalle für den Schulcampus Manzenberg geschaffen

werden.

Begründung Seite 6

Abb. 5-1: Bebauungsplanentwurf „Sporthalle Manzenberg“



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

6. Übergeordnete Planungen

Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben wird das Plangebiet als bestehende Siedlungsfläche ausgewie-

sen. Zu beachtende Ziele der Raumordnung sind durch die Flächennutzungsplanänderung nicht betroffen.

Begründung Seite 7

Abb. 6-1: Ausschnitt Regionalplan



9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“
in einem Teilbereich der Stadt Tettnang

7. Umwelt- und Artenschutzbelange

Im Rahmen des zeitgleich in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Sporthalle Manzenberg“ wurden ein

Umweltbericht sowie ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. 

Der durch den Bebauungsplan verursachte naturschutzrechtliche Eingriff wird durch die Festsetzungen des

Bebauungsplans vollständig im Sinne des § 1a Absatz 2 BauGB ausgeglichen. Auf die Eingriffs- und Aus-

gleichsbilanzierung im Umweltbericht wird verwiesen.

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zum Ergebnis, dass bei Realisierung der im Bebauungsplan fest-

gesetzten Maßnahmen ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abgewendet werden kann. Ar-

tenschutzrechtlich bestehen somit keine Bedenken gegen die Planung.

8. Anlagen

1. Planteil „9. Änderung des Flächennutzungsplans Sonstiges Sondergebiet ‚Sporthalle Manzenberg‘ in ei-

nem Teilbereich der Stadt Tettnang“ vom 14.11.2022 09.11.2023

2. Umweltbericht zum Bebauungsplan „Sporthalle Manzenberg“, Planungsgruppe LandschaftsArchitektur,

Thomas Friedemann, Stand 07.11.2022 26.06.2023

3. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan „Sporthalle Manzenberg“,  Luis Ramos,  Stand

11.11.2022

Begründung Seite 8
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1 EINLEITUNG 

 

1.1 Aufgabe und Vorgehen 

 

Gemäß § 2 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1a) eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 

beschrieben und bewertet werden. Der Gesetzgeber hat der Landschaftsplanung eine besondere Funktion im 

Hinblick auf die Umweltprüfung zugewiesen: Ihre Inhalte sind in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und 

insbesondere ihre Bestandsaufnahmen und Bewertungen sollen für die Beurteilung der 

Umweltverträglichkeit von Plänen herangezogen werden (§ 2 Abs. 4 BauGB). 

 

Im Umweltbericht erfolgen die Wiedergabe der Ergebnisse zu Bestand und Bewertung der Schutzgüter, eine 

Variantendarstellung und die Entwicklungsprognose der Umweltbelange für das Plangebiet mit und ohne 

die Durchführung der Planung. Ergänzend enthält er eine zusammenfassende Darstellung von Maßnahmen 

zur Vermeidung, Verminderung und die Bilanz zum Ausgleich von Eingriffen in Naturhaushalt und 

Landschaft. Der Umweltbericht bildet den Informationsstand des Bebauungsplans ab. 

 

Zur Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrades der durchzuführenden Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 

BauGB erfolgt das Scoping verfahrensbegleitend im Zuge der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) 

BauGB. Die Ergebnisse des Scoping werden im Rahmen der Umweltprüfung berücksichtigt und die 

ergänzenden Informationen in den Umweltbericht aufgenommen. 

 

Für den Bebauungsplan "Sporthalle Manzenberg" ist die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB in 

Verbindung mit dem BNatschG anzuwenden. Sie wird in Form der Eingriffs-Kompensationsbilanz bearbeitet 

und dargestellt. Die Ergebnisse werden in den Umweltbericht übernommen und die Maßnahmen aus dem 

Grünordnungsplan zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich von Eingriffen dokumentiert.  

 

Belange des Artenschutzes und FFH-Relevanz 

Das Artenschutzrecht beruht auf einem mehrstufigen System, das die Regelung der Verbotstatbestände 

(§ 44 BNatSchG), der Einschränkung der Verbote, der Ausnahmen (§ 45 BNatSchG) und der Befreiungen 

(§ 67 BNatSchG) bei unzumutbarer Belastung enthält. Zur artenschutzrechtlichen Betrachtung ist ein 

Prüfprogramm gemäß den oben skizzierten Prüfschritten abzuarbeiten. In diesem Zusammenhang ist auch 

zu klären, ob und ggf. welche artenbezogenen Maßnahmen in der Regel vor Beginn der Baumaßnahmen 

erforderlich sind (Artenmanagementplanung) und ob nach Durchführung von Vermeidungs-, Sicherungs- und 

Erhaltungsmaßnahmen artenschutzrechtlich relevante Auswirkungen verbleiben. Artenschutzrechtliche 

Belange unterliegen nicht der Abwägung.  

 

1.2 Inhalte, Ziele und Umfang des Vorhabens 

 

Die Stadt Tettnang plant den Bau einer neuen Sporthalle am Manzenberg. Der Technische Ausschuss der 

Stadt Tettnang hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 'Sporthalle Manzenberg‘ beschlossen. Der 

Bebauungsplan wird vom Büro Gfrörer GmbH & Co. KG, Empfingen erstellt. Der vorliegende Bebauungsplan 

soll die planungsrechtliche Grundlage zur Realisierung einer Schul- und Sporthalle für das bestehende 

Bildungszentrum Manzenberg schaffen. Die neue Sporthalle ergänzt das Angebot der Sportanlagen am 

Manzenberg und dient der Beseitigung von Kapazitätsengpässen.  
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Für den Vorhabenbereich besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan ‚Sportstadion Manzenberg‘ aus dem 

Jahre 1989. Neben den Festsetzungen zu den baulichen Nutzungen und der Erschließung gibt es 

Festsetzungen zu Grünflächen und zu Flächen für Maßnahmen gem. § 9 Abs.1Nr.20 (T-Fläche). Teil der 

Begründung zum Bebauungsplan ‚Sportstadion Manzenberg‘ sind grünordnerische Festsetzungen und 

Hinweise. 

 

Der Bebauungsplan setzt eine geplante bauliche Nutzung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

„Schul- und Sporthalle“ fest. Der vom Büro Gfrörer aufgestellte Bebauungsplan Stand Entwurf sieht 

entsprechend dem zeichnerischen Teil eine maximal zulässige Grundfläche von 3.400 Quadratmeter und 

eine maximal zulässige Höhe von 11,5 m vor. Untergeordnete Nebenanlagen, Garagen, Carports, Stellplätze 

sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Gemäß BauNVO §17 beträgt die 

Obergrenze des Maßes der baulichen Nutzung bei Sondergebieten die Grundflächenzahl (GRZ) 0,8. 

 

1.3 Angaben zum Standort 

 

 
Abb. 1: Ausschnitt TK 25 (Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, LGL 2012) 

 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des heutigen roten Platzes östlich der Karl-Gührer-Sporthalle. Im 

Norden befindet sich das Bildungszentrum Manzenberg und im Süden an das bestehende Sportstadion. Der 

Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,31 ha. 

 

1.4 Gebietsbezogene Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

 

Regionalplan Bodensee - Oberschwaben 1996 

Der Vorhabenbereich befindet sich im Siedlungszusammenhang der Stadt Tettnang. Der Regionalplan macht 

dazu keine Aussagen. 

 

Flächennutzungsplan / Landschaftsplan VVG Tettnang - Neukirch 2. Fortschreibung Zieljahr 2020 

Für den Bereich der bestehenden Karl-Gührer-Sporthalle ist im Flächennutzungsplan eine 

Gemeinbedarfsfläche ‚Sportlichen Zwecken dienende Gebäude‘, für die östlich angrenzenden Bereiche 

Öffentliche Grünfläche Zweckbestimmung ‚Sportplatz‘ festgesetzt. Der Landschaftsplan macht keine 
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weiterführenden Aussagen. Die Planung ist somit zum Aufstellungsbeschluss nicht aus dem FNP entwickelt, 

weshalb der FNP im Parallelverfahren entsprechend geändert wird. Mit der 9. Änderung des 

Flächennutzungsplanes als Sonstiges Sondergebiet „Sporthalle Manzenberg“ sollen die planungsrechtlichen 

Grundlagen für die Realisierung einer Sporthallte für den Schulcampus Manzenberg geschaffen werden. 

 

Bauleitplanung - Bebauungspläne 

Der Vorhabenbereich ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes ‚Sportstadion Manzenberg‘ aus dem Jahre 

1989. Im Umweltbericht ist für die Bewertung der Umweltbelange und für die Eingriffs-

/Ausgleichsbilanzierung der Planungsbestand des rechtskräftigen Bebauungsplanes zugrunde zu legen, nicht 

der Realbestand.  

 

 
Abb. 2: Ausschnitt Bebauungsplan ‘Sportstadion Manzenberg’ (1989) 

 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte, Artenschutz, FFH-Relevanz 

Schutzgebiet und -objekte nach Bundesnaturschutzgesetzt sind im Vorhabenbereich nicht bekannt.  

 

Bei der Durchführung von Vorhaben hat der Vorhabenträger sicherzustellen, dass artenschutzrechtliche 

Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nicht eintreten bzw. eine Ausnahme nach § 45 möglich ist. Das 

Gebiet weist für den Artenschutz relevante Biotop- und Habitatstrukturen auf, eine Betroffenheit 

europarechtlich geschützter Arten durch das Vorhaben ist nicht auszuschließen. Um die Belange des 

besonderen Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzt angemessen zu berücksichtigen, wurden 

durch den Fachgutachter L. Ramos im Jahr 2019 zunächst eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung und 

eine Habitatpotenzialanalyse durchgeführt. 2020 /21 erfolgte eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(RAMOS 2022). 

 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist es zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen generell 

verboten, Bäume Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze, die außerhalb des Waldes stehen, 
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in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen (§ 39 (5) Nr. 2 

BNatSchG. 

 

Bodenschutz / Geotechnik 

Gemäß § 1a BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, insbesondere 

durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur 

Innenentwicklung, sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die überplante 

Fläche grenzt an die bestehenden Gebäude des Bildungszentrums an und liegt zwischen der Carl-Gührer-

Halle, Wohnbebauung, dem Manzenbergstadion und einem weiteren Sportplatz; aktuell wird sie bereits als 

Sportfläche (roter Platz) genutzt. Der vorliegende Planentwurf trägt somit zu einer kompakten 

Siedlungsentwicklung bei und entspricht vollumfänglich der sog. Bodenschutzklausel (sparsamer Umgang 

mit Grund und Boden, Nachverdichtung / Innenentwicklung, etc.) 

Des Weiteren ist der Mutterboden bei der Errichtung baulicher Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten 

und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen (§ 202 BauGB). Der Bebauungsplan enthält 

entsprechende Hinweise und Empfehlungen. 

 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich 

von Hasenweiler-Schottern und Holozänen Abschwemmmassen. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener 

Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem oberflächennahen 

saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-

schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der Holozänen Abschwemmmassen ist zu rechnen. Bei 

etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen 

Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum 

Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 

1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

Niederschlagswasserverordnung / Hochwassergefahr durch Starkregen 

Nach § 55 (2) WHG 'Grundsätze der Abwasserbeseitigung' soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 

verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer 

eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 

wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Bauleitplanungen dienen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB 

auch der Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden. Die Hochwassergefahr durch Starkregen 

wird in § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB ausdrücklich erwähnt.  

Durch die geplante Dachbegrünung und die Verwendung durchlässiger Beläge kann die Menge an neu 

hinzukommenden Niederschlagswassers reduziert werden und der Beitrag zu Hochwasserspitzen gemindert 

werden. Die Entsorgung - und ggf. erforderliche Rückhaltung / Pufferung - von Regenwasser wird im Zuge 

der weiteren Konkretisierung der Hochbauplanungen im Detail geplant und im Rahmen des 

Entwässerungsgesuchs zum Bauantrag abschließend geklärt und festgelegt. 

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

Gem. § 1a (5) BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem 

Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Fotovoltaikanlagen und Anlagen zur thermischen Solarnutzung haben durch die 

Nutzung regenerativer Energiequellen positive Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Ihr Einbau ist gemäß § 

8a Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) beim Neubau von Nichtwohngebäuden mit Bauantrag 
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ab dem 1. Januar 2022 Pflicht und auf dem Dach in Kombination mit begrünten Dächern möglich. Durch die 

Kombination lassen sich die positiven Umweltauswirkungen beider Dachnutzungen flächensparend bündeln.  

 

Ressourcenschonung 

Die Schonung der natürlichen Ressourcen durch Abfallvermeidung sowie die Rückführung von Abfallmassen 

in den Wirtschaftskreislauf ist gesetzliche Pflicht (KrWG - Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 

Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen). In dieser Verantwortung steht auch jeder 

Bauherr. Vorrangig sind auch hier die Maßnahmen zur Vermeidung, daher sollte bei Baumaßnahmen immer 

geprüft werden, ob ein Erdmassenausgleich möglich ist oder inwieweit sich diese Bodenmassen zumindest 

mindern lassen (vgl. UM 2016). Der Bebauungsplan enthält entsprechende Hinweise und Empfehlungen. 

 

Immissionsschutz 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) ist sichergestellt, wenn die Gesamtbelastungen am maßgeblichen Immissionsort die 

Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Vom Büro Gfrörer Ingenieure wurde eine schalltechnische 

Untersuchung der Geräuscheinwirkung des von der Sporthalle, des Kleinspielfelds und des Parkplatzes 

verursachten Lärms als Zusatzbelastung an den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen und 

Bewertung nach der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) erstellt (GI 2021). 

 

Beleuchtungsanlagen, Werbeanlagen 

Das von Außenbeleuchtungen an Straßen und Gebäuden, Leuchtreklamen ausgehende Licht kann erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. Nach §21 NatSchG sind ab 

dem 1. Januar 2021 neu errichtete Beleuchtungsanlagen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen mit 

einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden insektenfreundlichen Beleuchtung 

auszustatten. Wegen der Artenvorkommen im Planungsraum, insbesondere wegen der Fledermäuse, wird 

für das Plangebiet eine insektenfreundliche Außenbeleuchtung festgesetzt. In den örtlichen Bauvorschriften 

wird des Weiteren festgesetzt, dass die Beleuchtung von Werbeanlagen unzulässig ist. 

 

Denkmalpflege 

Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde zerstört oder beseitigt werden, in 

seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden oder aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit diese für 

den Denkmalwert von wesentlicher Bedeutung ist. Vordingliches Ziel ist der nachhaltige Schutz der zu 

erwartenden Kulturdenkmale. Innerhalb des Plangebiets liegen bisher keine Hinweise auf archäologische 

Fundstellen vor, allerdings sind diese auch nicht auszuschließen, da sich das Plangebiet in einem Gelände 

mit allgemeiner Siedlungsgunst, im Hinterland des Bodensees befindet. Das überplante Areal ist von 

öffentlichem und wissenschaftlichem Interesse, da bei Erdarbeiten vorgeschichtliche, mittelalterliche und 

neuzeitliche archäologische Zeugnisse zutage treten können. Der Bebauungsplan enthält entsprechende 

Hinweise und Empfehlungen. 

 

 

2 ERGEBNIS DER PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 

 

Im Vorfeld der Planung wurde 2018 das Unternehmen SpOrtConcept mit der Erstellung einer 

konzeptionellen Gesamtuntersuchung als Grundlage für die weiteren Entscheidungen die Sporthalle 

betreffend beauftragt. Im Rahmen der Untersuchung wurde eine Standortsuche für einen geeigneten 
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Standort der geplanten Halle durchgeführt. Zunächst wurden drei Varianten im räumlichen Umfeld der 

Manzenbergschule untersucht. Aus funktionalen und wirtschaftlichen Gründen wurden zwei der Varianten 

ausgeschieden. Für den Standortvorschlag der dritten Variante wurden die Untersuchungen nochmals für 

zwei mögliche Flächen im Bereich des Standorts Stadion bzw. Karl-Gührer-Halle vertieft und nach 

Abwägung der Standorteigenschaften sowie der funktionalen und wirtschaftlichen Prüfung zunächst eine 

Fläche im direkten Anschluss an die bestehende Carl-Gührer-Halle ausgewählt. Für die ausgewählte Fläche 

wurde ein Bebauungsplan erstellt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 und der 

Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. Durch neue Erkenntnisse der vertiefenden 

artenschutzfachlichen Kartierung zur Bedeutung des ausgewählten Standorts als essentielles 

Nahrungsbiotop und als bedeutende Leitstruktur für mehrere Fledermausarten wurde eine erneute 

Standortsuche für die geplante Sporthalle erforderlich (Ramos 30.01.2020; Ramos 22.05.2020). 

 

Im Rahmen der erneuten Standortsuche wurden 3 weitere Alternativstandorte von Herrn Ramos 

artenschutzfachlich untersucht und unter artenschutzrechtlichen Aspekten überprüft (Ramos 02.10.2020). 

Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse sowie funktionaler und wirtschaftlicher Gründe wurde 

der Standort und die Abgrenzung des Geltungsbereiches wie jetzt vorliegend geändert. Nach dem Vorliegen 

des Ergebnisses der artenschutzfachlichen Untersuchungen und artenschutzrechtlichen Prüfung des neuen 

Standorts (Ramos 15.02.2022) wird das Bebauungsplanverfahren neu gestartet. 

 

 

3 BESCHREIBUNG DER WIRKFAKTOREN DER PLANUNG  

 

3.1 Baubedingte Wirkungen 

 

Während der Bauphase können durch den Baubetrieb visuelle und akustische Störungen für die Anwohner 

der angrenzenden Wohnbebauung entstehen. Baubedingte Wirkungen sind auch der mögliche Eintrag von 

Öl, Schmier- und Treibstoffen von Baustellenfahrzeugen in das Erdreich. Bodenlagerung, Bodentransport und 

Boden-Zwischenmieten sind mit Bodenverdichtung und möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

und Pflanzen verbunden. 

 

3.2 Anlagebedingte Wirkungen 

 

Die Flächeninanspruchnahme bisher unversiegelter Böden bringt den Verlust der Bodenfunktionen mit sich, 

jedoch befindet sich auf dem Großteil der Fläche bereits ein Hartplatz und somit eine Vorbelastung des 

Schutzgutes. Durch den Neubau einer Halle auf einer Fläche, auf der sich aktuell ein Hartplatz befindet, wird 

das Landschaftsbild verändert. Dadurch dass die geplante Halle eine größere Grundfläche einnimmt als der 

bestehende Hartplatz und dadurch vorhandene Bäume gefällt und Sträucher gerodet werden müssen, hat 

der Neubau Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen. Durch die geplanten Maßnahmen können 

die Wirkungen gemindert werden können. 

 

3.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

 

Mögliche Lärmbelastung durch an- und abfahrenden Lieferverkehr oder Nutzende der Sporthalle und den 

Sportbetrieb selbst. Jedoch ist keine erhebliche Veränderung gegenüber der derzeitigen Nutzung zu 

erwarten. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass durch das Planvorhaben zur 
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Ansiedlung einer Sporthalle und eines Kleinspielfelds die Immissionsrichtwerte der 

Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) an den maßgebenden Immissionsorten im Umfeld um 

mindestens 6 dB(A) unterschritten werden und das Vorhaben aus Sicht des Schallimmissionsschutze keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm verursacht und es zu keiner relevanten Verschlechterung der 

Lärmsituation kommt. (vgl. GI 2021). 

 

 

4 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH 

 

4.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

 

Der Bebauungsplan sieht folgende Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum Schutz der 

Belange von Natur und Landschaft vor:  

Mensch und Gesundheit 

- Festsetzung von Dachbegrünung zur Minderung von Überwärmungseffekten im Siedlungsbereich 

- Erhalt von Bestandsbäumen soweit möglich 

- Neupflanzung von Gehölzen 

- Vermeidung schädlicher Lichteinwirkungen/ Lichtimmissionen durch die Unzulässigkeit von 

beleuchteten Werbeanlagen  

- Eine Erhöhung der Halle oberhalb des 7,0 m hohen Spielfelds wirkt sich aufgrund der 

Abschirmwirkung lärmmindernd in Richtung der nördlichen Wohnbebauung aus 

Tiere und Pflanzen  

- Zum allgemeinen Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen ist es nach Bundesnaturschutzgesetz 

generell verboten, Bäume und andere Gehölze außerhalb des Waldes in der Zeit vom 1. März bis 

zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen. 

- Erhalt von Bestandsbäumen soweit möglich 

- Neupflanzung von Gehölzen 

- Vermeidung schädlicher Lichteinwirkungen/ Lichtimmissionen durch die Unzulässigkeit von 

beleuchteten Werbeanlagen 

- Unzulässigkeit von Einfriedungen der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

- Zur Vermeidung von Vogelschlägen müssen - insbesondere an großen Glasfassaden - entsprechende 

Maßnahmen / Vorkehrungen getroffen werden. Vgl. hierzu Informationsbroschüre „Vogelschlag an 

Glas – Das Problem und was Sie dagegen tun können“ des BUND (https://www.bund-

nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_Broschuere_BUN

D_NRW.pdf) oder Publikation „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte 

Sempach. 

- s. a. artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen unter 4.2 

Fläche 

- Festsetzung der maximal zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) 

- Kompakte Siedlungsentwicklung und Konzentrierung am Schul- und Sportstandort 

- Überplanung einer bereits als Sportfläche (roter Platz) genutzten Fläche 
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Boden / Wasser 

- Zum Schutz kulturfähigen Bodens und zur Schonung der natürlichen Ressourcen durch Vermeidung 

sowie Rückführung ist ein Boden Wiederverwendungs- und Entsorgungskonzept zu erstellen 

- Verdunstung und Rückhaltung und dadurch Minderung von Abflussspitzen durch Festsetzung von 

Dachbegrünung 

Klima / Luft 

- Festsetzung von Dachbegrünung 

- Erhalt von Bestandsbäumen soweit möglich 

- Neupflanzung von Gehölzen 

- Fotovoltaikanlagen und Anlagen zur thermischen Solarnutzung haben durch die Nutzung 

regenerativer Energiequellen positive Auswirkungen auf Klima und Umwelt 

- Fassadenbegrünung wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus  

  

Landschaft 
- Unzulässigkeit von stark reflektierenden und spiegelnden Materialien (ausgenommen Glas) für 

Außenwände und Dachdeckungen  
- Vermeidung schädlicher Lichteinwirkungen/ Lichtimmissionen durch die Unzulässigkeit von 

beleuchteten Werbeanlagen 

- Begrenzung der Gebäudehöhe auf 12m  

- Erhalt von Bestandsbäumen (besonders nach Süden) soweit möglich 

- Festsetzung von Dachbegrünung 

- Fassadenbegrünung bindet Gebäude gestalterisch in die Umgebung ein 

- Um negative visuelle Beeinträchtigungen zu vermeiden sind freistehende bzw. gebäude-

unabhängige Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sowie Windkraftanlagen nicht zulässig 

  

Kultur- und Sachgüter 

- Meldung etwaiger archäologischer Funde im Bauverlauf beim Landesamt für Denkmalpflege  

 

4.2 Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

 

Die anfängliche Planung die geplante Halle als Anbau an die bestehende Carl-Gührer-Halle zu realisieren, 

wurde auf Grund von artenschutzrechtlichen Belangen nicht weiterverfolgt. Der Fachbeitrag zur 

Artenschutzrechtlichen Überprüfung des jetzigen Standortes der Sporthalle im Bereich des Hartplatzes 

(Variante S3) kommt zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen von Vogelarten, Fledermausarten der 

Zauneidechsen und Verstöße gegen die Verbote aus § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung aller genannten 

Maßnahmen und zeitlichen Vorgaben nicht erwartet werden. (vgl. RAMOS 2022). Um Beeinträchtigungen zu 

vermeiden, sind nachfolgende Maßnahmen notwendig: 

 

A1  Anlage von Ersatzhabitaten für die Zauneidechse (CEF-Maßnahme) 

Zur Vermeidung eines Eintretens von Verbotstatbeständen des § 44 Absatz 1 und Nr. 3 BNatSchG 

sind für Zauneidechsen als CEF-Maßnahmen Ersatzhabitate auf 2 Teilflächen mit je einer Fläche von 

100 m² anzulegen. Die CEF-Maßnahme muss deutlich vor einem Baubeginn mit Schädigung der 

bekannten Lebensstätte der Zauneidechse voll funktionsfähig hergestellt sein. Die Umsetzung ist 

fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der Unteren 

Naturschutzbehörde zur Verfügung zu stellen. Die Bereiche um die CEF-Maßnahmen sind 
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zweischürig zu mähen, um geeignete Nahrungshabitate der Zauneidechse zu erhalten bzw. zu 

schaffen. Der erste Schnitt ist Mitte März, vor der Aktivitätszeit der Zauneidechsen, der zweite 

Schnitt Mitte August durchzuführen (Detaillierte Angaben zur Ausführung s. RAMOS 2022) 

A2  Reptilienschutzzaun und Habitataufwertung 

 Vor Beginn der Maßnahme muss die Nachweisfläche auf dem Wiesenstreifen entlang der 

Privatgärten (nördlich vom geplanten Hallenstandort) gegenüber der Baustellenfläche mit einem 

Reptilienschutzzaun geschützt werden. Der mindestens 50 cm hohe Schutzzaun muss in die Erde 

eingearbeitet werden und sicher aufgebaut sein. Erforderlich ist eine robuste Ausführung. Im 

Rahmen der ökologischen Baubegleitung muss darauf geachtet werden, dass keine Tiere von den 

Nachweisflächen in die Baustelle auswandern. Zur Habitataufwertung sind an 3 Stellen 

linsenförmige rund 2x4 m große Flächen mit Sandlinsen, Rohboden, Block- und 

Bollensteinschüttungen und Totholzhaufen anzulegen. Diese Flächen sollen sowohl die Funktionen 

als Sommerlebensräume mit Versteckmöglichkeiten und Eiablageplätze besitzen, als auch Versteck- 

und Sonnmöglichkeiten bieten. Die Maßnahme ist durch einen Fachexperten zu begleiten. 

(Detaillierte Angaben zur Ausführung s. RAMOS 2022) 

A3  Maßnahmen zur Vermeidung von Vogelschlag 

Zur Verhinderung des Tötungsrisikos durch Vogelschlag nach § 44 BNatSchG müssen die 

Verglasungen (Fenster, Balkone, Durchgänge, verglaste Ecksituationen usw.) unkritisch ausgeführt 

sein und für Vögel jederzeit sichtbar gemacht werden. Dies kann z.B. durch einen Reflexionsgrad 

unter 15% erreicht werden. Besser ist die vollständige Vermeidung von Vogelschlag, indem die 

Verglasungen nach hinten versetzt sind oder Strukturen davor bestehen, sowie Strukturen auf den 

Scheiben vorhanden sind. 

A4  Unterstützende Maßnahmen für Höhlenbrüter - Streuobstwiese 

Die Streuobstwiese ist zu verjüngen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Defekte Nistkästen sind 

zu ersetzen. 

A5  Unterstützende Maßnahmen für Höhlenbrüter - Höhlenbrüterkästen 

Für den Feldsperling und weiteren Höhlenbrüterarten sind 10 Höhlenbrüterkästen aus Holzbeton in 

den bestehenden und zu erhaltenden Bäumen auf den Flurstücken 1500, 1526, 1499/1, 1520 und 

1530/1 anzubringen: 

- 5 Kästen Nisthöhle 2GR (oval), Fa. Schwegler 

- 5 Kästen Nisthöhle 2GR (Dreiloch), Fa. Schwegler 

Die korrekte Ausbringung der Nisthöhlen ist durch einen Fachexperten zu begleiten. Bestehende 

Nistkästen sind zu erhalten, defekte ggf. zu ersetzen. 

A6  Erhalt bedeutender Leitstruktur für Fledermäuse 

Die bestehenden Flächen mit ihrem Baumbestand stellen eine bedeutende Leitstruktur für 

Fledermäuse dar. Die bestehenden Bäume sind entsprechend der Planzeichnung dauerhaft zu 

erhalten, zu pflegen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. Zusätzlich sind sie mit Neupflanzungen 

zu ergänzen.  

A7  Tierfreundliche Beleuchtung 

Im gesamten Bereich sind naturverträgliche Beleuchtungen, welche nach den neuesten 

Erkenntnissen zum Schutz der Insekten bzw. Fledermäuse zu verwenden: 

- geringe Helligkeit und vorzugsweise Lichtfarbe 3000 Kelvin oder niedriger 

- maximale Lichtpunkthöhe 4m nach unten abstrahlend 
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- Dimmerfunktion 

- Steuerung über Bewegungsmelder 

Im Bereich der Flugkorridore muss eine vollständige Vermeidung von Lichtemissionen (lichtfreier 

Raum) aufgrund der Fledermausvorkommen gewährleistet werden. 

A8 Allgemeine Maßnahmen  

Zur Vermeidung von baubedingten Individuenverlusten sind alle Rodung außerhalb der 

Vegetationszeit in einem Zeitraum ab 1. Oktober bis Ende Februar vorzunehmen (vgl. §39 

BNatSchG).  

 

Für die Begleitung und Überwachung aller Maßnahmen ist eine Ökologische Baubegleitung 

gegenüber der Behörde zu benennen und einzusetzen. 

 

Zur Vermeidung von Vogelschlägen müssen - insbesondere an großen Glasfassaden - entsprechende 

Maßnahmen / Vorkehrungen getroffen werden. Vgl. hierzu Informationsbroschüre „Vogelschlag an 

Glas – Das Problem und was Sie dagegen tun können“ des BUND (https://www.bund-

nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_Broschuere_BUN

D_NRW.pdf), die Publikation „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte 

Sempach und das Hinweispapier „Vermeidung von Vogelverlusten an Glasscheiben - Bewertung des 

Vogelschlagrisikos an Glas“ der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. (s. Beschluss 

1/21 auf http://www.vogelschutzwarten.de/positionen.htm) 

 

5 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB sind im Umweltbericht die planungsrelevanten Schutzgüter in ihrer Funktion und 

Betroffenheit darzustellen. 

 

5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des aktuellen Umweltzustands 

 

5.1.1 Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Beim Schutzgut Mensch werden gesundheitliche Aspekte wie Immissionen (z. B. Lärm) und Erholungs-/ 

Umfeldqualität betrachtet. 

Aktuelle sind im Vorhabenbereich schon eine Sporthalle mit Frei- und Erschließungsflächen und 

entsprechendem zeitweisen Lärmpegel vorhanden und die Bedeutung für die Erholung ist entsprechend 

hoch. Das Plangebiet wird mit hoher Bedeutung für die Erholung eingestuft.  

 

5.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt und FFH-Relevanz 

Nutzungsänderungen können u. a. die Tier- und Pflanzenwelt beeinflussen und zum Verlust von 

Lebensräumen und der Artenvielfalt führen. 

Das Plangebiet ist bereits entsprechend dem Bebauungsplan ‚Sportstadion Manzenberg‘ durch 

Erschließungsflächen u. a. der Karl-Gührer-Sporthalle und einen Allwetterplatz versiegelt. Im Norden verläuft 

ein im Bebauungsplan ’Sportstadion Manzenberg‘ festgesetztes schutzwürdiges Gebiet zum Erhalt und zur 

Pflege der Landschaft (T-Fläche). Dieser Gehölzbestand aus überwiegend heimischen Gehölzen erweitert 

sich noch nach Norden hinter die Baugrenze des Bebauungsplanes ‚Bildungszentrum Manzenberg‘. Bei den 

im Bebauungsplan als Schulgarten festgesetzten Flächen beidseitige der Treppenanlage handelt es sich um 

eine grasreiche Pionier- und/oder Ruderalvegetation. Östlich der geplanten Baufläche schließt sich entlang 

https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_Broschuere_BUND_NRW.pdf
https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_Broschuere_BUND_NRW.pdf
https://www.bund-nrw.de/fileadmin/nrw/dokumente/Naturschutz/Vogelschlag/Vogelschlag_an_Glas_Broschuere_BUND_NRW.pdf
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des Weges eine Streuobstwiese an. Nördlich des Weges befindet sich zwischen Hausgärten und Weg im 

Norden eine extensiv genutzte, teilweise ruderalisierte Wiese. Der Allwetterplatz ist von größtenteils mit 

Gehölzen bepflanzten Flächen und kleineren Rasenflächen umgeben. Nach Süden grenzt das 

Manzenbergstadion mit Laufbahnen und Rasensportplatz an. 

 

Die Relevanzbegehung 2019 konnte am geplanten Standort artenschutzfachlich relevante Arten und 

Strukturen erfassen. Es wurde eine wichtige Population der streng geschützten Zauneidechse festgestellt. 

Die lineare Gehölzstruktur ist mit der eingeschätzten wichtigen Funktion als Biotopverbund, Jagdgebiet und 

Lebensstätte von artenschutzrechtlicher Bedeutung. Es konnten im Gesamtgebiet um das Stadion über 40 

Vogelarten als Brut und Gastvogelarten festgestellt werden. Ebenso konnten 5 – 7 Fledermausarten 

nachgewiesen werden. Insgesamt wird aufgrund der vielen nachgewiesenen Vogel-, Fledermaus- und 

Reptilienarten das Gebiet als artenschutzfachlich und ökologisch als bedeutsam eingestuft. (vgl. Ramos 

2022) 

 

5.1.3 Schutzgut Fläche 

Entsprechend der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie und den Umweltzielen der Bundesregierung soll der 

Flächenverbrauch auf kommunaler Ebene insbesondere für Siedlung und Verkehr deutlich gesenkt werden. 

Gemäß Anlage 1 zu §2 BauGB ist deshalb seit Mai 2017 die Prognose der Umweltwirkungen auf die 

Schutzgüter um das „Schutzgut Fläche“ zu erweitern.  

Für den Bau der neuen Sporthalle wurde eine Fläche ausgewählt, die direkt an die Karl-Gührer-Sporthalle 

angrenzt und damit den Schulcampus baulich ergänzt. Durch die Lage können Synergieeffekte mit der 

vorhandenen Carl-Gührer-Sporthalle zum Tragen kommen. Es handelt sich um Frei- und 

Erschließungsflächen der Carl-Gührer-Sporthalle und einen bestehenden Allwetterplatz des Sportbereiches 

Manzenberg. Für den gesamten Vorhabenbereich existiert ein rechtsgültiger Bebauungsplan mit der 

Festsetzung als Sondergebiet Sport. Er sieht für den Großteil der Fläche einen Allwetterplatz vor, welcher 

auch gebaut ist. 

 

5.1.4 Schutzgut Boden 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich 

von Hasenweiler-Schottern unbekannter Mächtigkeit. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen 

ist zu rechnen. Im Geotop-Kataster Baden-Württemberg (s. LGRB-Mapserver) ist für den Planbereich kein 

Geotop verzeichnet. Bei den anstehenden Böden handelt es sich um Parabraunerde aus 

Schmelzwasserschottern. Das Plangebiets ist bereits in Teilen durch Erschließungsflächen u. a. der Carl-

Gührer-Sporthalle und einen Allwetterplatz versiegelt. Nach der Bodenbewertung auf Basis der ALK/ALB 

(LGRB) haben die Böden der unbebauten Bereiche eine mittlere natürliche Bodenfruchtbarkeit (2). Die 

Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer für Schadstoffe ist hoch (3). 

Insgesamt haben die Böden somit eine mittlere bis hohe Funktionserfüllung (2,67 in der Gesamtbewertung 

(LGRB)). Teilweise handelt es sich jedoch um aufgefüllte Böden, vermutlich aus dem Aushub der früheren 

Baumaßnahmen, bzw. um umgelagerte Böden. Bodenfremde Anteile wie Ziegelreste, Bauschutz und 

organische Beimengungen sind in geringem Umfang vorhanden. Bei den anstehendenden Böden sowie dem 

Großteil der Auffüllungen handelt es sich um die Zuordnungsklasse Z O, nur eine Probe wurde aufgrund 

eines erhöhten Arsen-Gehaltes Z 1.1 zugeordnet. (vgl. KSW 2020).  

Das Landratsamt Bodenseekreis weist in seiner Stellungnahme vom 31.08.2022 noch auf folgendes hin: 

„Der Neubau der Sporthalle grenzt südöstlich an die AA St Johann an. Diese wurde am Südrand mit der 

Einrichtung einer Dichtwand teilsaniert. Die Dichtwand dient zur Erfassung und Ableitung des 
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kontaminierten Grundwassers aus der Auffüllung zur Kläranlage. Durch die Neubebauung darf die 

Funktionsweise der Dichtwand nicht beeinträchtigt werden. Die Bauausführung ist mit dem Amt für Wasser- 

und Bodenschutz abzustimmen. Der geotechnische Untersuchungsbericht des Ing. Büro KSW aus 

Ravensburg vom 03. Nov 2020 beschreibt die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung dieser Vorgaben.“ 

Aufgrund der Vornutzung wird dem Plangebiet eine geringe Bedeutung für das Schutzgut beigemessen  

 

5.1.5 Schutzgut Wasser 

Im Umweltbericht werden Grundwasserhaushalt und Oberflächengewässer dargestellt. 

Oberflächengewässer kommen im Vorhabenbereich nicht vor. Westlich des Vorhabenbereichs unter dem 

Stadion verläuft der verdolte Breitenrainbach, der südlich des Stadions am Schulbiotop wieder zu Tage tritt. 

Der Vorhabenbereich liegt in der Hydrogeologischen Einheit der Fluvioglazialen Kiese und Sande im 

Alpenvorland. Diese Formation ist ein Grundwasserleiter (GWL). Das Plangebiets ist bereits in Teilen durch 

Erschließungsflächen u. a. der Carl-Gührer-Sporthalle und einen Allwetterplatz versiegelt und mit lokalen 

Auffüllungen vorangegangener Nutzungen ist zu rechnen. Der unversiegelte Boden des Gebietes hat 

natürlicherweise eine hohe Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und eine hohe Bedeutung 

als Filter und Puffer (LGRB 2012). Dem Plangebiet wird eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Wasser 

beigemessen. 

 

5.1.6 Schutzgut Luft / Klima  

Der Vorhabenbereich liegt an der Hangkante der Tettnanger Terrasse zum Breitenrainbach. Nach der Klima-

Analysekarte des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben (RVBO 2009) fließt der intensiven 

Kaltluftstrom von der Tettnanger Terrasse entlang des Breitenrainbachtälchens Richtung Bürgermoos. Das 

Gebiet liegt in keinem potenziellen Kaltluftstaubereich. Der Vorhabenbereich keine Relevanz für die 

Frischluftzufuhr inversionsgefährdeter Siedlungsbereiche. Insgesamt wird das Gebiet daher mit einer 

geringen Bedeutung für das Schutzgut Klima/Luft eingestuft. 

 

5.1.7 Schutzgut Landschaft 

Beim Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild mit seiner Eigenart, Vielfalt und Schönheit bewertet. 

Das Plangebiet liegt an der Kante der Schussenbeckenterrasse zum Breitenrainbach Tälchen. Das Gebiet ist 

aus Richtung des Lindenbuckels einsehbar, die Flächen zwischen der Schäferhofstraße und dem 

Manzenbergstadion sind von Streuobstwiesen und Gehölzstrukturen geprägt. Im belaubten Zustand und 

bedingt auch in der Vegetationsruhezeit wirken die Gehölze als Sichtfilter gegenüber der geplanten Halle. 

Zudem befinden sich bereits jetzt im Stadionbereich größere Bauten wie die Carl-Gührer-Sporthalle im 

Hangbereich und darüberliegend die Schulgebäude. Das Plangebiet ist bereits in Teilen durch 

Erschließungsflächen und einen Allwetterplatz versiegelt. Visuell ergänzt die geplante Sporthalle den 

Schulcampus. Nach Osten grenzt im oberen Hangbereich Wohnbebauung an. Die Terrassenkante ist für die 

Landschaft bedeutsam, jedoch durch den Bestand vorbelastet. Die Bedeutung für das Schutzgut Landschaft 

wird daher als gering bis mittel bewertet. 

 

5.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Für das Gebiet liegen bisher keine Hinweise auf archäologische Fundstellen vor. Allerdings befindet sich das 

Plangebiet in einem Gelände mit allgemeiner Siedlungsgunst, im Hinterland des Bodensees, so dass bei 

Erdarbeiten vorgeschichtliche, mittelalterliche und neuzeitliche archäologische Zeugnisse zutage treten 

können. 
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5.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes  

bei Durchführung der Planung einschließlich der Ausgleichsmaßnahmen und bei 

Nichtdurchführung der Planung 

 

5.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Das Plangebiets ist bereits in Teilen durch einen Allwetterplatz und Erschließungsflächen versiegelt und mit 

lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen ist zu rechnen. Westlich bzw. darüberliegend befinden 

sich größere Bauten wie die Carl-Gührer-Sporthalle und das Bildungszentrum. Die Durchführung der Planung 

bringt auf den Flächen außerhalb des Allzweckplatzes die Versiegelung von Flächen und damit den Verlust 

der Bodenfunktionen sowie der Lebensräume für Tiere und Pflanzen und die Reduzierung der 

Grundwasserneubildungsrate mit sich. Ebenso gehen dadurch klimaaktive Flächen verloren, die jedoch keine 

große Bedeutung für die umgebenden Siedlungsgebiete haben und die durch eine Dachbegrünung erheblich 

gemindert werden können.  

 

Fotovoltaikanlagen und Anlagen zur thermischen Solarnutzung haben durch die Nutzung regenerativer 

Energiequellen positive Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Ihr Einbau ist gemäß § 8a Klimaschutzgesetz 

Baden-Württemberg (KSG BW) beim Neubau von Nichtwohngebäuden mit Bauantrag ab dem 1. Januar 

2022 Pflicht und auf dem Dach in Kombination mit begrünten Dächern möglich. 

 

Bestandsbäume werden so weit möglich erhalten. Durch die neue Baugrenze entfallen jedoch auch flächige 

Pflanzgebote sowie Pflanzgebote für Einzelbäume des bestehenden Bebauungsplanes. Diese Verluste 

können durch neue Pflanzgebote weitgehend kompensiert werden. 

 

Bereits jetzt befinden sich im Hangbereich des Breitenrainbachtälchens größere Bauten wie die Carl-Gührer-

Sporthalle und darüberliegend die Schulgebäude sowie östlich angrenzend die Wohnbebauung. Das 

Landschaftsbild ist dadurch vorbelastet und wird als durchgrünter Siedlungsrand im Weichbild der Stadt 

wahrgenommen. Die geplante Bebauung bewirkt eine geringe Verstärkung der Wirkung auf die Landschaft. 

Durch Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen wie Dachbegrünung, angepasste Fassadengestaltung, 

Baumerhaltung und Baum- und Gehölzneupflanzungen können die Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

erheblich gemindert werden.  

 

Wertvolle Strukturen für Tiere und Pflanzen werden als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie über Pflanzbindungen gesichert. Der 

Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Überprüfung des geplanten Standortes der Sporthalle im Bereich des 

Hartplatzes (Variante S3) kommt zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen von Vogelarten, 

Fledermausarten der Zauneidechsen und Verstöße gegen die Verbote aus § 44 Abs. 1 BNatSchG bei 

Umsetzung aller genannten Maßnahmen und zeitlichen Vorgaben nicht erwartet werden. (vgl. RAMOS 

2022).  

Der Betrieb in der Halle und die damit resultierende Lichtabstrahlung ist im Sommer als verhältnismäßig 

einzustufen. In den fortgeschrittenen Nachtstunden besteht im Regelfall kein Betrieb, so dass eine 

Lichtabstrahlung aus der Halle nach fachgutachterlicher Einschätzung (RAMOS) keine Konflikte erzeugt. Im 

Winter spielt die Lichtabstrahlung keine Rolle, da keine Fledermäuse und Insekten fliegen. In den 

Übergangszeiten (Frühjahr, Herbst) muss eine übermäßige Lichtabstrahlung durch den Betrieb in der Halle 

vermieden werden. In der nördlichen und östlichen Fassade (wichtige Korridore für Fledermäuse) kann dies 

durch entsprechende Fenstergrößen reguliert werden. In den übrigen Fassaden (Süd, West), ist die 



Tettnang / Bodenseekreis UB / EK-Bilanz zum BP "Sporthalle Manzenberg“ 
   
 
 

907 friedemann landschaftsarchitekten 14 

Beeinträchtigung nicht gegeben, da hier keine Flugkorridore vorhanden sind. Insgesamt muss aber auch hier 

auf den Sachverhalt verwiesen werden, dass die Beleuchtung in der Halle nur in einem kleinen Zeitraum der 

Abend-/Nachtstunden funktioniert. 

 

Aktuell sind im Vorhabenbereich schon eine Sporthalle mit Frei- und Erschließungsflächen und 

entsprechendem zeitweisen Lärmpegel vorhanden. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem 

Ergebnis, dass durch das Planvorhaben zur Ansiedlung einer Sporthalle und eines Kleinspielfelds die 

Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) an den maßgebenden 

Immissionsorten im Umfeld um mindestens 6 dB(A) unterschritten werden und das Vorhaben aus Sicht des 

Schallimmissionsschutze bei den für die Berechnungen herangezogenen maximalen Betriebszeiten keine 

schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht und es zu keiner relevanten Verschlechterung der 

Lärmsituation kommt (vgl. Gfrörer 2021). 

 

5.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Funktionen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes bleiben am geplanten Standort unverändert 

erhalten. Der aktuelle schon im Vorhabenbereich vorhandene zeitweisen Lärmpegel durch die Sporthalle mit 

Frei- und Erschließungsflächen bleibt bestehen. Da die Notwendigkeit einer neuen Sporthalle besteht, 

müsste diese an einem anderen, ggfls. weniger geeigneten Standort realisiert werden und würden dort 

Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild verursachen. 

 

5.3 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

 

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen Wechselwirkungen, d. h. sie beeinflussen sich gegenseitig. 

Durch diese komplexen Wirkungsgefüge kann die Veränderung eines Schutzgutes die Veränderung weiterer 

Schutzgüter zur Folge haben. Besondere Wechselwirkungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

 

 

6 EINGRIFFS-KOMPENSATIONSBILANZIERUNG 

 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden 

(§ 13 BNatSchG). Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 

ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten 

Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und 

sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 

Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 15 BNatSchG). Die 

Eingriffs-Kompensationsbilanzierung erfolgt nach den Vorgaben des Landratsamtes Bodenseekreis, 

Ravensburg, Sigmaringen („Naturschutzrechtliche und bauplanungsrechtliche Eingriffsbeurteilung, 

Kompensationsbewertung und Ökokonten, Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg 

und Sigmaringen 2013). 
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6.1 Feststellung und Bewertung des Eingriffs 

 

Der Eingriff wird nach dem Bewertungsmodell der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg, Sigmaringen, 

getrennt nach den einzelnen Naturgütern ermittelt. Die Wertigkeit der Flächen in Bestand und Planung wird 

ermittelt und einander gegenübergestellt. Die Differenz zwischen der Wertigkeit des Bestandes und der 

erreichten Punktzahl nach Neuanlage bildet den Eingriff in das Schutzgut ab. 

 

Für den Vorhabenbereich besteht ein rechtskräftiger Bebauungsplan ‚Sportstadion Manzenberg‘. Als 

Bestand für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wird daher der Planungsbestand der 

rechtskräftigen Bebauungspläne zugrunde gelegt. Die Ermittlung des Eingriffs erfolgt auf der 

Grundlage des Bebauungsplanes vom Büro Gfrörer. 

 

Die Flächenversiegelung wird durch die Größenangabe des Allwetterplatzes für den Bestand und mit der 

zulässigen GR von 3.400 qm für die Planung ermittelt. Die Flächen für Maßnahmen werden über den 

festgesetzten Biotoptyp bewertet und die restlichen Freiflächen mit einem Versiegelungsgrad von 50%, 25% 

Wiesenflächen und 25% Strauchflächen für den Bestand und für die Planung angenommen. Die Einzelbäume 

werden auch über die Pflanzgebote bzw. -bindungen in den beiden Bebauungsplänen bewertet. Die 

planexterne Maßnahme Zauneidechsenhabitat wurde nicht bilanziert, da eine genaue Lagebestimmung auf 

der im Gemeindeeigentum befindlichen Fläche im Rahmen der ökologischen Baubegleitung erfolgt. 

 

6.1.1 Biotope 

 

 
Abb.3: Biotopbewertung Bestand 
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Biotopbewertung Planung  
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Abb.:4 Biotopbewertung Planung 

 

Für das Schutzgut Biotope ergibt sich eine rechnerische Differenz mit einem Zugewinn von +9.760 

Ökopunkten. 

 

6.1.2 Naturgut Boden und Grundwasser 

Bei der Ermittlung der Wertstufen des Bodens werden folgende Bodenfunktionen betrachtet: 

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

- Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

- Filter und Puffer für Schadstoffe 

- Sonderstandort für naturnahe Vegetation 

Grundlage der Berechnung bilden die Bewertung der digitalen Geodaten ‚Die Bodenbewertung auf Basis der 

ALK und ALB‘ des Regierungspräsidiums Tübingen, Landesamt für Geologie und Boden. Für die 

Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ werden nur Standorte der Bewertungsklasse 4 

(sehr hoch) betrachtet. Innerhalb des Geltungsbereichs kommen solche Standorte jedoch nicht vor. 
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Bilanzierung Schutzgut Boden  

 

 
 

 
Abb.5: Bodenbewertung Bestand 
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Abb.6: Bodenbewertung Planung 

 

Für das Naturgut Boden ergibt sich ein Defizit von -5.699 Ökopunkten. Eingriffe in das Grundwasser 

werden durch die Bewertung des Naturguts Boden abgedeckt. 
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6.1.3 Naturgut Landschaftsbild / Erholung 

 

 
Abb.7: Landschaftsbildbewertung 
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Raumeinheiten Bewertung 

Raumeinheit 1- Schussenbecken 2 

Im westlichen Bereich diese Flachlandschaft dominieren Äcker und von Obstwiesen umgebene Weiler. Zur 

Entwässerung des östlichen Bereichs wurden querende Bachläufe und Grabensysteme ausgebaut. 

Ackerbau, Sonderkulturen, Intensivgrünland und Fichtenforst sowie die vorhandene Bebauung 

Bürgermoos prägen den Raum. 

Raumeinheit 2 –Schussenbeckenterrasse 2 

Dieser nördliche Moränenwall eines Rückzugsstadiums der letzten Eiszeit erhebt sich als markante 

Terrasse aus dem Schussenbecken. Er ist von tobelartig verlaufenden Bachläufen in Ost-/West Richtung 

durchschnitte. Die Hangbereiche werden für Obst und Hopfenanbau genutzt. Auf der Anhöhe liegt die 

Stadt Tettnang. Diese langgezogenen Erhebungen ist eine bevorzuge Wohnstandorte, der nördliche 

Bereich ist fast vollständig bebaut. Der südliche Bereich ist großflächig bewaldet. 

 

Erheblichkeitsfaktor  

Raumeinheit 1- Schussenbecken 0,2 

Durch die vorhandene Sporthalle, das darüberliegende Bildungszentrum und die vorhandene Bebauung 

hat der Eingriff eine sehr geringe Wirkungsintensität > sehr geringe Beeinträchtigung des Eigenwertes der 

Landschaft, sehr geringe Verletzlichkeit gegenüber dem Eingriff, Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff 

gering 

Raumeinheit 2 – Schussenbeckenterrasse 0,2 

Durch die vorhandene Sporthalle und das darüberliegende Bildungszentrum hat der Eingriff eine sehr 

geringe Wirkungsintensität > sehr geringe Beeinträchtigung des Eigenwertes der Landschaft, sehr geringe 

Verletzlichkeit gegenüber dem Eingriff, Empfindlichkeit gegenüber dem Eingriff gering 

 

Bei  Anwendung des Bewertungsmodells der Landkreise Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen ist die 

vorliegende Planung dem Eingriffstyp 3 (Gewerbe- und Industriegebiete, Sondergebiete) zuzuordnen.  

Gemäß Bewertungsmodel ist für Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete ist die Wirkzone *)II anzuwenden, 

d. h. Wirkraum II von 500 – 2.000 m.  

 

Wahrnehmungskoeffizient Eingriffstyp 3 C (bei Vorbelastung ähnlicher Art) 

Wirkzone I (0 – 500 m) 0,1 

Wirkzone *)II (500 – 2.000 m ) 0,05 

 

Kompensationsflächenfaktor  

im Allgemeinen 0,1 

 

Abgrenzung der Wirkräume: 

Das Plangebiet liegt an der Kante der Schussenbeckenterrasse zum Breitenrainbach Tälchen. Das Gebiet ist 

vom Lindenbuckel einsehbar.  
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Wirkraum   

Wirkraum gesamt 1.346 ha 

Sichtverstellende Flächen  738 ha 

sichtverschattete Bereiche 605 ha 

Beeinträchtigte Fläche gesamt 3 ha 

 

 

Für das Naturgut Landschaftsbild ergibt sich ein rechnerisches Defizit von –125 Ökopunkten.  

 

6.1.4 Naturgut Klima / Luft   

Das Naturgut Klima / Luft wird entsprechend dem Bodenseemodell ausschließlich verbal-argumentativ 

bewertet, d.h., dass keine Bewertung in Ökopunkten erfolgt.  

 

Nach der Regionale Klimaanalyse Bodensee – Oberschwaben (REKLIBO; SCHWAB & ZACHENBACHER, Hrsg. 

RVBO, 2009) hat das Gebiet nur eine geringe Relevanz für die Frischluftversorgung von Siedlungsgebieten. 

Durch das geplante Vorhaben wird im Gebiet das anthropogen beeinflusstes Kleinklima (Siedlungsklima) 

verstärkt.  

 

6.2 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

 

Für die Naturgüter Biotope, Boden und Landschaftsbild ergibt sich ein rechnerischer Zugewinn an 

Ökopunkten in unten angegebener Höhe:  

Gesamtbilanz Ökopunkte 

Biotope 9.760 

Boden -5.699 

Defizit Landschaftsbild  -125 

Zugewinn Ökopunkte + 3.936 

 

Bei schutzgutübergreifender Verrechnung der Ökopunkte verbleibt ein Zugewinn von + 3.936 Ökopunkten 

für die Ausgleichswirkungen durch das geplante Vorhaben. Der Eingriff kann damit als ausgeglichen 

gewertet werden, zusätzliche Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich. 
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6.4 Zusammenfassende Bewertung von Eingriff und Kompensation 

 

Der Schwerpunkt des Eingriffs liegt beim Schutzgut Boden durch den höheren Versiegelungsgrad gegenüber 

dem Allwetterplatz. Weiterer Kompensationsbedarf entsteht für das Naturgut Landschaftsbild, da die 

geplante Bebauung eine, wenn auch geringe, Veränderung der Landschaft bewirkt. Eingriffe in das 

Grundwasser werden durch die Bewertung des Naturguts Boden abgedeckt. Durch die Entwicklung und 

Pflege von mehr Flächen für Maßnahmen, der Festsetzung von Baumneupflanzungen und von 

Dachbegrünung gegenüber dem Planungsbestand, ergibt die Ermittlung beim Schutzgut Arten und Biotope 

einen Zugewinn an Ökopunkten. 

Unter Beachtung aller Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann für den 

Bebauungsplan "Sporthalle Manzenberg" von einer Vermeidung bzw. einem vollständigen Ausgleich der 

Eingriffe ohne verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen ausgegangen werden. Bei 

schutzgutübergreifender Verrechnung der Ökopunkte verbleibt ein Zugewinn von + 3.936 Ökopunkten für 

den Eingriff durch das geplante Vorhaben. Der Eingriff kann damit als ausgeglichen gewertet werden. Eine 

regelmäßige Überwachung des Entwicklungsstandes soll die Erreichung der Umweltziele sicherstellen. 

 

 

7 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

 

7.1 Beurteilung der Informationsgrundlagen 

 

Zur Beurteilung wurde neben den Fachplänen u. a. auf die unter Kap. 8 "Informationsgrundlagen" 

genannten Gutachten und Planwerke zurückgegriffen. 

Einige Angaben beruhen auf allgemeinen bzw. grundsätzlichen Annahmen. Daher können einzelne 

Auswirkungen heute hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität nicht abschließend beurteilt werden.  

 

Um die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzt angemessen zu 

berücksichtigen, wurde einer Artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung und Habitatpotenzialanalyse im 

Jahr 2019 und zudem eine spezielle Artenschutzrechtliche Überprüfung 2020-2021 durchgeführt, so dass 

ausreichende Informationen zum Artenschutz vorliegen. 

 

7.2 Überwachung / Monitoring der Umweltauswirkungen 

(Nr. 3b der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a) 

 

Eine regelmäßige Kontrolle des Entwicklungsstandes soll das Erreichen der aufgestellten Umweltziele 

sicherstellen, indem Defizite frühzeitig aufgedeckt und gegebenenfalls steuernde Maßnahmen eingeleitet 

werden können. Konkrete landschaftsbauliche Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen müssen im Zuge 

der Erschließung umgesetzt werden. Wird dies nicht oder nur unzureichend durchgeführt, ist der 

Bebauungsplan mit erheblichen Umweltwirkungen verbunden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist 

regelmäßig zu prüfen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind jährliche Überprüfungen zur Entwicklung 

der Vegetationsflächen auf die Dauer von mindestens 5 Jahren vorzunehmen. Danach können die 

Überprüfungen in einem Zeitraum von 20 Jahren alle 3 – 5 Jahre stattfinden. Auch die erforderlichen 

externen Ausgleichsmaßnahmen sind in das Monitoring in entsprechender zeitlicher Abfolge einzubinden. 

Auf diese Weise wird überprüft, ob nach Realisierung des Bebauungsplans unvorhergesehene nachteilige 

Umweltauswirkungen aufgetreten sind. 
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Monitoring Artenschutz 

Für die Überwachung des Zauneidechsen-Bestandes sollen zwei Jahre lang nach Beginn der Maßnahmen im 

Rahmen eines Monitorings diese überprüft werden. (vgl. RAMOS 2022, S. 22) 

 

7.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Umweltprüfung gem. § 2 BauGB wurden die voraussichtlichen erheblichen 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange des Umweltschutzes ermittelt. Die Ergebnisse der 

Bestandsaufnahme und der Bewertung des Umweltzustandes dienen als Grundlage einer 

Entwicklungsprognose des Umweltzustandes mit und ohne die Durchführung der Planung.  

 

Die anfängliche Planung die geplanten Halle als Anbau an die bestehende Carl-Gührer-Halle zu realisieren, 

wurde auf Grund von artenschutzrechtlichen Belangen nicht weiterverfolgt. Die jetzige Standortwahl liegt 

großteils auf dem bestehenden Allwetterplatz und daher auf bereits versiegelten Flächen. Diese 

Standortwahl trägt zur Vermeidung bzw. Verringerung von nachteiligen Auswirkungen auf alle Schutzgüter 

bei. 

 

Der Vorhabenbereich ist Teil des rechtskräftigen Bebauungsplanes ‚Sportstadion Manzenberg‘ aus dem Jahre 

1989. Daher wird als Bestand für die Bewertung der Planungsbestand des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

zugrunde gelegt. Veränderungen gegenüber dem Planungsbestand ergeben sich durch eine zusätzliche 

Baugrenze, durch welche ein Hochbau, großteils auf einer bisher als Allwetterplatz festgesetzten Fläche, 

zulässig wird. Der Schwerpunkt des Eingriffs liegt beim Schutzgut Boden durch den höheren 

Versiegelungsgrad gegenüber dem Allwetterplatz. Weiterer Kompensationsbedarf entsteht für das Naturgut 

Landschaftsbild, da die geplante Bebauung eine, wenn auch geringe, Veränderung der Landschaft bewirkt. 

Eingriffe in das Grundwasser werden durch die Bewertung des Naturguts Boden abgedeckt. Durch die 

Entwicklung und Pflege von mehr Flächen für Maßnahmen und durch die Pflanzung von mehr Einzelbäumen 

gegenüber dem Planungsbestand, ergibt die Ermittlung beim Schutzgut Arten und Biotope einen Zugewinn 

an Ökopunkten 

 

Unter Beachtung aller Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen kann für den 

Bebauungsplan "Sporthalle Manzenberg" von einer Vermeidung bzw. einem vollständigen Ausgleich der 

Eingriffe ohne verbleibende erhebliche Umweltauswirkungen ausgegangen werden. Bei 

schutzgutübergreifender Verrechnung der Ökopunkte verbleibt ein Zugewinn von + 3.936 Ökopunkten für 

den Eingriff durch das geplante Vorhaben. Eine regelmäßige Überwachung des Entwicklungsstandes soll die 

Erreichung der Umweltziele sicherstellen. 

 

Artenschutz 

Um die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzt angemessen zu 

berücksichtigen, wurde einer artenschutzrechtlichen Relevanzbegehung und Habitatpotenzialanalyse im Jahr 

2019 – 2020 und zudem eine spezielle Artenschutzrechtliche Überprüfung 2020-2021 durchgeführt. Der 

Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Überprüfung des geplanten Standortes der Sporthalle im Bereich des 

Hartplatzes (Variante S3) kommt zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen von Vogelarten, 

Fledermausarten der Zauneidechsen und Verstöße gegen die Verbote aus § 44 Abs. 1 BNatSchG bei 

Umsetzung aller genannten Maßnahmen und zeitlichen Vorgaben nicht erwartet werden. (vgl. RAMOS 

2022).  
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Tabellarische Übersicht Zusammenfassende Bewertung 

Schutzgut dauerhafte Veränderungen 

gegenüber dem 
Planungsbestand 

Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung 

verbleibende  
erhebliche 
Beeinträchtigungen / 
Verbesserungen gegenüber 
dem Planungsbestand 

Mensch und 
Gesundheit 

Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Festsetzung einer Dachbegrünung 

Unzulässigkeit von beleuchteten 
Werbeanlagen 

Lärmminderung Richtung Nordern 
durch Erhöhung der Halle oberhalb 
des 7,0m hohen Spielfeldes 

Erhalt von Bäumen 

Neupflanzung von Bäumen 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten 

Tiere und 
Pflanzen 

Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Verlust von von bedeutsamen 
Gehölzstrukturen 

Festsetzung von Flächen für 
Maßnahmen … 

Festsetzung einer tierfreundlichen 
Beleuchtung; Unzulässigkeit von 
beleuchteten Werbeanlagen 

Erhalt und Neupflanzung von Bäumen 

Vermeidung von Vogelschlag 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten. 

Durch entsprechende Maß-
nahmen können artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände 
vermieden werden 

Fläche Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Kompakte Siedlungsentwicklung 
und Konzentrierung am Schul- und 
Sportstandort 

Überbauung eines roten Platzes 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten 

Boden Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

fachgerechter Umgang, Lagerung, 
Wiederherstellung und Entsorgung 
des Bodens 

Boden Wiederverwendungs- und 
Entsorgungskonzept 

Es sind erhebliche Beeinträch-
tigungen für das Schutzgut zu 
erwarten, die schutzgutüber-
greifend ausgeglichen werden 
können. 

Wasser Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Festsetzung einer Dachbegrünung Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten 

Klima  
Luft 

Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Festsetzung einer Dachbegrünung 

Erhalt von Bäumen 

Neupflanzung von Bäumen 

Empfehlung von Fassadenbegrünung 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten. 

Landschaft  Durch eine Baugrenze wird ein 
Hochbau großteils auf einem 
Allwetterplatz zulässig. 

Festsetzung einer Dachbegrünung 
Keine Verwendung reflektierender / 
spiegelnder Materialien für Dachein-
deckungen und Außenwände 

Unzulässigkeit von beleuchteten 
Werbeanlagen 

Begrenzung der Gebäudehöhe 

Erhalt und Neupflanzung von Bäumen 

Empfehlung von Fassadenbegrünung 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten. 

Kultur- und 
Sachgüter 

keine archäologischen Funde 
bekannt 

Meldung etwaiger Funde im 
Bauverlauf beim Landesamt für 
Denkmalpflege. 

Es sind keine erheblichen 
Beeinträchtigungen für das 
Schutzgut zu erwarten. 

Wechsel-
wirkungen  

Besondere Wechselwirkungen sind nicht zu erwarten. 
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An: 
Stadtverwaltung Tettnang 
Montfortplatz 7 
88069 Tettnang 
 
Versionen: 
➢ Erste Version vom 15.02.2022 
➢ Zweite Version vom 26.04.2022: Ergänzungen zum Kapitel Maßnahmen und Fledermäuse 
➢ Dritte Version vom 28.10.2022: weitere Ergänzungen und Einarbeitungen der Antworten zum 

Abwägungsprotokoll vom 26.08.2022, Einarbeitung von weiteren Fledermaus-Erfassungen  
u.a. (dritte Version). 

➢ Vierte Version vom 11.11.2022: Einbau Erläuterungen zu den Themen Lichtimmissionen und 
Flugkorridore (S. 24-25). 

 
>>Tettnang – Neubau einer Sporthalle<< 
 
Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Überprüfung des geplanten Standortes der 
Sporthalle im Bereich des Hartplatzes (Variante S3) und der ursprünglichen Standorte S1 
und S2 der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) zwischen 2019 
und 2021 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
 
im Bereich Manzenberg, Tettnang, ist der Neubau einer Sporthalle geplant. Hierfür wurde im 
Rahmen der Standort-Prüfungen der Hartplatz nordöstlich Carl-Gührer-Halle, Höhe Zufahrt 
Loretostraße (Variante S3), als Standort entschieden. 
 
Um die Belange des besonderen Artenschutzes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetzt hinreichend 
zu berücksichtigen, wurde von Ihnen die Durchführung einer Artenschutzrechtlichen 
Relevanzbegehung und Habitatpotentialanalyse im Jahr 2019 zudem eine spezielle 
Artenschutzrechtliche Überprüfung 2020-2021 beauftragt.  
 
Im Rahmen der durchgeführten Begehungen und Erfassungen zwischen Sommer 2019 und 
Sommer 2021 wurden die Brutvogelarten, die Fledermäuse und die Reptilien, insbesondere die 
Zauneidechse, untersucht. Weiter wurde auf besondere Habitatstrukturen geachtet, die für die 
spätere Einschätzung hinsichtlich Biotopverbund und Nutzung durch die oben erwähnten Arten 
wichtig sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Luis Ramos 
 
Ravensburg, 15.02.2022/26.04.2022/28.10.2022/11.11.2022 
 
 
 
 
 
  

Telefon Büro: 0751 99 55 81 08 
Mobil 01520 5760458 
E-Mail: luisramos@t-online.de 

mailto:luisramos@t-online.de
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Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Überprüfung des geplanten Standortes der 
Sporthalle im Bereich des Hartplatzes und der ursprünglichen Standorte S1 und S2 der 
Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse) zwischen 2019 und 2021 
 

Aufgabenstellung 

Im Bereich Tettnang, Manzenberg, und Carl-Gührer-Halle ist der Bau einer Sporthalle geplant. Der 
Standort hierfür stellt den bestehenden Hartplatzes nordöstlich der Carl-Gührer-Halle dar. Nach 
einer Potenzialanalyse im Sommer 2019 (RAMOS) erfolgte wegen den Plausibilisierung der 
unterschiedlichen Alternativ-Standorte eine weiterführende spezielle artenschutzrechtliche 
Überprüfung der Fledermäuse, Vögel und Reptilien. Diese wurde seitens dem Verfasser 
schwerpunktmäßig im Jahr 2020 und zum Teil im Jahr 2021 ausgeführt. Siehe bitte Abb. 1 und 
Abb. 2. 

 

Vorgehensweise, Methode und Termine 

Vorgehensweise, Methode 

Vögel 
Zwischen Juli und September 2019 erfolgte eine erste Übersichtskartierung der Vögel im 
Plangebiet. Im Vegetationszeitraum 2020 erfolgte eine ausführliche Bestandsaufnahme der Vögel 
mit 5 Begehungen zwischen April und Juli, die im Sommer 2021 mit einer weiteren Begehung 
ergänzt wurde. Es wurden die Brutvogelarten und deren Reviere (wertgebende Arten) 
aufgenommen. Auch die Gastvogelarten und sonstige Beobachtungen wurden erfasst. Die 
Erfassungen erfolgten in den frühen Morgenstunden, jedoch auch im Rahmen der 
Fledermausbegehungen (Eulen u.a.). 
 
Fledermäuse 
Bei der ersten Übersichtskartierung wurden die Fledermäuse (Flugkorridore, Jagdgebiete usw.) im 
Plangebiet zwischen Juli und September 2019 (2 Begehungen) erfasst. Die ausführliche 
Überprüfung der Fledermäuse erfolgte in der Sommerquartierzeit und Vegetationszeitraum 2020. 
Die Erfassung erfolgte mittels Detektorbegehungen auf festen Routen innerhalb des Plangebietes 

Abbildung 1: Planung der Sporthalle im Bereich Tettnang, Manzenberg, und Carl-
Gührer-Halle. Quelle: Freiraum Werkstadt, 15.03.2021.  
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und deren Randbereiche mit dem Aufnahmegerät BATLOGGER M. Das Gerät nimmt die 
Aufnahmen der Fledermäuse automatisch auf und hinterlegt diese mit einem Datum und 
Koordinaten, sowie Temperatur usw. Die Auswertung bzw. Analyse der Aufnahmen erfolgte am 
Schreibtisch mit dem Analyseprogramm der Fa. Elekon namens BatExplorer, 
 
Überprüfung Reptilien, insbesondere Zauneidechse: 
Zwischen Juli und August 2019 wurden die Reptilien in einer ersten Übersichtskartierung 
untersucht. Eine ausführlichen Kartierung der Zauneidechsen wurde in der maßgeblichen Zeit im 
Sommer 2020, sowie 2021 (Nachkontrolle) durchgeführt. 
Anmerkung: alle Überprüfungen wurden bei guten Wetterbedingungen (rund 20-25 Grad) 
durchgeführt. 

 
Termine - Überprüfung der Reptilien und Vögel, Tagbegehungen, Erfassung der 
Habitatstrukturen mit Fotodokumentation: 
2019: 19.07.2019, 30.08.2019, 13.09.2019 
2020: 04.04.2020, 25.04.2020, 25.05.2020, 29.06.2020, 22.07.2020, 10.09.2020 
2021: 01.07.2021 
 
Detektorbegehungen zur Erfassung der Fledermäuse, Einsatz BATLOGGER M, Fa. Elekon: 
2019: 24.07.2019, 20.09.2019 
2020: 22.05.2020, 05.06.2020 (Begehung in der zentralen Nachtzeit), 11.06.2020, 31.07.2020, 
15.09.2020 

Abstimmungsgespräche und Vorortbegehungen 

Neben den faunistischen Untersuchungen wurden mehrere Abstimmungs- und Behördentermine 
durchgeführt. So z.B. am 04.03.2020 ein Treffen im Rathaus Tettnang und am 29.06.2020 ein 
Abstimmungsgespräch in der Unteren Naturschutzbehörde in Friedrichshafen. Am 09.09.2020 
erfolgte eine Video-Konferenz mit allen Beteiligten. Eine Vorortbegehung fand am 01.07.2021 statt. 

Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet in Tettnang befindet sich im Bereich der Schulen Manzenberg und auf 
Höhe der Carl-Gührer-Halle, sowie des Sportplatzes. Auf dem Luftbild in Abb. 2 ist in der Bildmitte 
der Hartplatz (rote Fläche) sichtbar, auf dem die neue Sporthalle geplant ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Untersuchungsgebiet im Bereich Manzenberg, Tettnang, auf 
Höhe der Carl-Gührer-Halle und des Sportplatzes. Auf dem Luftbild ist 
zentral der Hartplatz (rote Fläche) zu sehen, auf dem die neue Sporthalle 
geplant ist. Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Artenschutzrecht 

Gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG – aktuell geänderte Fassung vom 18. August 
2021) müssen bei Eingriffen die Belange des Artenschutzes nach den europäischen 
Bestimmungen geprüft und berücksichtigt werden. Zu diesem Artenspektrum gehören folgende 
Gruppen: 

→ nach BNatSchG „streng geschützte Arten“, 

→ FFH-Anhang IV-Arten und 

→ alle europäisch geschützte Vogelarten. 
 
Nach § 44 Abs. 1 Nr.1 bis Nr. 3 BNatSchG ist es verboten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schutzgebiete 

Rund 200 m südwestlich des Untersuchungsgebietes bestehen die gesetzlich geschützten Biotope 
„Feuchtgebiet 'Manzenberg-Brühl' westl. Sportplatz Tettnang“ und „Mesophytische Feldhecke 
westlich neuem Sportplatz Tettnang“. 
 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet im Bereich Manzenberg, Tettnang, und die Schutzgebiete 
südwestlich des Sportplatzes. Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Fledermäuse - Ergebnisse 

Bei den durchgeführten Detektorbegehungen zwischen 2019 und 2020 wurden mindestens 8 
Fledermausarten sicher bestimmt. Zusätzlich wurden weitere Fledermausarten aus der 
Gattung der Mausohren und eine weitere Art aus der Gattung der Zwergfledermäuse im 
Rahmen der Detektorbegehungen im Gebiet erfasst.  
 
Bei den Begehungen konnte sehr deutlich beobachtet werden, dass in der Ausflugphase ein 
Großteil der erfassten Fledermausarten vor allem aus dem nördlichen Siedlungsraum angeflogen 
kamen (sowie aus Nordwest und Ost). Der Grund liegt darin, dass in diesen Bereichen 
individuenreiche Wochenstubenquartiere von mehreren Fledermausarten vorhanden sind. Diese 
Quartiere sind dem Verfasser bekannt. So ist eine bedeutsame Wochenstube (Höhe Loretostraße) 
von der stark gefährdeten Art Breitflügelfledermaus bekannt. 
 
Weiter sind Wochenstubenquartiere der Weißrandfledermaus, der Mückenfledermaus und der 
Zwergfledermaus bekannt. In den umliegenden Kapellen werden Vorkommen unbestimmter 
Größe der Art Braunes Langohr vermutet, da neben den Nachweisen per Detektor aus dem Jahr 
2019 auch mehrere Fundtiere aus dem Wochenstubenzeitraum dem Verfasser vorliegen. 
 
Im Rahmen der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die Grünbestände im 
Untersuchungsgebiet für die Fledermäuse wichtige und essentielle Flugkorridore und 
Leitstrukturen darstellen. Es handelt sich um die Fledermäuse, die aus dem nördlichen 
Siedlungsraum Tettnang anfliegen und regelmäßig in die südlichen Jagdgebiete ausfliegen. Im Fall 
der Langohren und Mausohren handelt es sich dabei um strukturgebunden fliegende 
Fledermausarten. 
 
Weiter stellen die im Untersuchungsgebiet bearbeiteten Grünbestände wertvolle Jagdgebiete für 
die Fledermausarten dar. Vor allem für die kleinräumig jagenden Arten, wie die nachgewiesenen 
Braunen Langohren, die Breitflügelfledermäuse aus den bekannten Wochenstuben oder Vertreter 
der Zwergfledermausarten, da diese Arten überwiegend auf ökologisch wertvolle und 
insektenreiche Jagdräume im unmittelbaren Umfeld ihrer Wochenstubenquartiere angewiesen 
sind. Demnach jagten hier über den gesamten Zeitraum der Untersuchungen eine hohe Zahl 
Individuen entlang der Gehölze und über offene Flächen (z.B. Breitflügelfledermäuse).  
 
Per Detektor nachgewiesene Fledermausarten: 
 

➢ Braunes Langohr (Plecotus auritus) 
➢ Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
➢ Großes Mausohr (Myotis myotis) 
➢ Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)  
➢ Mausohren unbestimmte Arten (Myotis spec.)  
➢ Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
➢ Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
➢ 38 kHz-„Zwergfledermausarten“ (Pipistrellen) - Rauhautfledermaus (Pipistrellus 

nathusii) oder Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) – diese zwei Arten sind mit 
bioakustischen Methoden nicht sicher differenzierbar. 

➢ Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) – sicher bestimmt 
➢ Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
➢ Verdacht auf Zweifarbfledermaus und andere nyctaloide Arten; 

Nyctaloide Fledermausarten: neben den festgestellten Fledermausarten 
Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler werden aufgrund der strukturellen 
Merkmale der erfassten Rufe weitere nyctaloide Fledermausarten im Gebiet erwartet. 
Hierzu zählen den Rufmerkmalen nach der Kleine Abendsegler und die 
Zweifarbfledermaus. 
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Erläuterungen zu den Fledermaus-Beobachtungen und Fledermausarten im Bereich 
Manzenberg Tettnang nach den Begehungen 2019-2020 
 
Tabelle 1 
 

 
1 Diese zwei Arten sind mit bioakustischen Methoden nicht sicher differenzierbar. Im Bodenseekreis sind 
beide Arten vertreten. Von den Weißrandfledermäusen sind im Umfeld (Tettnang selbst, Kressbronn, 
Langenargen, Friedrichshafen, Meckenbeuren u.a.) Wochenstuben bekannt (eigene Beob.). 

Art und 
wissenschaftlicher 
Name 

Informationen zu den 
Beobachtungen, Vorkommen usw. 

Raumnutzung, Frequentierung 

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 

Im Umfeld des 
Untersuchungsgebietes werden in 
Kapellen 
Wochenstubenvorkommen 
erwartet. Dem Verfasser sind 
weibliche Fundtiere aus dem 
Wochenstubenzeitraum in 
Tettnang aus den vergangenen 
Jahren bekannt, so dass das 
Gebiet auch für Langohren 
essentielle Jagdgebiete bietet. 

Feststellung von jagenden 
Langohren im östlichen 
Untersuchungsbereich (Anflug 
aus östlicher Richtung bzw. Sankt 
Anna Kapelle) beobachtet. 
 
Die Grünbestände beider 
Standorte stellen bedeutsame 
Flugkorridore und Jagdgebiete für 
diese strukturgebunden fliegende 
Art dar. 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 

Im Siedlungsraum Tettnangs ist 
ein bedeutsames Quartier 
bekannt (Höhe Loretostraße). 
Daher relativ viele Tiere, die in der 
Ausflugphase entlang der  Grün- 
und Leitstrukturen beider 
Standorte fliegen und hier auch 
jagen.  

Jagend, überfliegend. Gesamten 
Raum samt offene Flächen (Jagd 
auf Junikäfer usw.) und 
Streuobstwiese östlich nutzend. 
Die Grün- und Leitstrukturen 
beider Standorte werden als 
bedeutsam für diese stark 
gefährdete Fledermaus-Art 
eingestuft. 

Mausohren: nicht 
eindeutig bestimmte 
Art der Gattung 
Myotis (Myotis spec.)  

Es sind mehrere Hinweise von 
Bartfledermäusen aus Tettnang 
bekannt. Es muss mit 
Wochenstuben gerechnet werden. 
Weiter ist mind. ein Vorkommen 
der FFH Anhang II Art Großes 
Mausohr bekannt 
(Kirchengebäude und Schloss 
Tettnang).  
Hinweis: Tiere aus der 
Mausohrgruppe gehören zu den 
anspruchsvollen und 
strukturgebunden fliegenden 
Arten, die vor allem dunkle 
Flugkorridore entlang 
Gehölzstreifen nutzen.  

Sowohl entlang der Gehölze, als 
auch in den halboffenen und mit 
Schilf usw. bewachsenen 
Teilbereichen wurden jagende 
Mausohren festgestellt.  
Daher werden die Grün- und 
Leitstrukturen beider Standorte für 
diese wertgebenden Arten als 
bedeutsam eingestuft. 
Im Gebiet werden neben den 
nachgewiesenen Großen 
Mausohren und Kleinen 
Bartfledermäusen auch andere 
Mausohrarten erwartet. 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathussii) 
und/oder 
Weissrandfledermaus 
(Pipistrellus kuhlii)1 

Nach fachgutachterlicher 
Einschätzung handelt es sich bei 
den Rufen sowohl um die 
Rauhautfledermaus, als auch 
um die Weissrandfledermaus. 
Sicher wurde hierbei die 
Weissrandfledermaus detektiert. 

In Tettnang sind ganzjährige 
Quartiere und Wochenstuben 
(Weissrandfledermaus) beider 
Arten bekannt. 
 

Zwergfledermaus 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

In Tettnang sind mehrere 
Wochenstuben bekannt. Im 
Bereich der Schulen werden 

Jagend, überfliegend. Großer 
Bestand bzw. viele Individuen. 
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Informationen zur kleinräumigen Nutzung der Gehölzstrukturen (Leitlinien, 
Biotopverbundachsen) seitens der Fledermäuse 
 

 

Quartiere ebenso erwartet. 

Weissrandfledermaus 
(Pipistrellus kuhlii) 

Im Siedlungsraum von Tettnang 
sind mind. 2 Wochenstuben 
bekannt. Nahe dem 
Untersuchungsgebiet werden 
individuenreiche Quartiere 
erwartet (es wurden auch 
Soziallaute von Jungtieren 
erfasst). 

Es wurden regelmäßig viele 
Individuen festgestellt. Gut 
genutztes Jagdgebiet. 

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Es wird ein individuenreiches 
Quartier bzw. eine Wochenstube 
im Umfeld vermutet. Auch 
Soziallaute von Jungtieren erfasst. 
 

Diese Art konnte ebenso  häufig 
frequentiert und jagend festgestellt 
werden.  

Abbildung 4: Festgestellte Flugrouten (kleinräumig) entlang von Gehölzbeständen im 
Untersuchungsgebiet (2019). Mit BatExplorer BATLOGGER M Fa. Elekon generierte 
Fledermauskontakte. Quelle OpenStreetMap. 
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Großräumige Nutzung von Flugkorridoren entlang bestehender Gehölze durch die 
Fledermäuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtlicher Status Fledermäuse 

Tabelle 2: Rechtlicher Status Fledermäuse (alphabetisch geordnet) 
 

Art und wissenschaftlicher Name Rote Liste B.-W. FFH-Anhang 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 3 IV 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 2 IV 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) i IV 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 2 II, IV 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 3 IV 

Mausohren: nicht eindeutig bestimmte Art der 
Gattung Myotis (Myotis spec.) bzw. 

1-3 IV, II 

Abbildung 5: Festgestellte Flugrouten (großräumig) entlang von Gehölzbeständen 
im Untersuchungsgebiet (2019). Mit BatExplorer BATLOGGER M Fa. Elekon 
generierte Fledermauskontakte. Quelle OpenStreetMap. 
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Anmerkungen zur Roten Liste Baden-Württemberg (nach Braun & Dieterlen, 2003): 
Status 1 = vom Aussterben bedroht; 
Status 2 = stark gefährdet; 
Status 3 = gefährdet; 

 

Vögel – Ergebnisse 

 
Das gesamte Untersuchungsgebiet ist mit vielen unterschiedlichen Teilhabitaten ausgestattet. So 
bestehen sonnenexponierte offene Wiesenflächen, ökologisch wertvolle Streuobstwiesenflächen 
und vielzählige Gehölzbestände mit Baumgruppen, Sträuchern usw. Daher konnten hier die 
Freibrüterarten und Vorwarnlistenarten Goldammer und Grauschnäpper festgestellt werden, 
anspruchsvolle Arten, wie Gartengrasmücke, jedoch auch die gefährdeten Arten Fitis und 
Gelbspötter.  
 
Zudem wurden die Hangflächen (samt Streuobstwiese) nachts vom Waldkauz und tagsüber von 
den Greifvogelarten Mäusebussard, Sperber, Turmfalke, sowie Rot- und Schwarzmilan als 
Jagdflächen genutzt. Vom Buntspecht und vom Grünspecht werden in den benachbarten 
Streuobstwiesen und Gehölzbestände Brutplätze genutzt. Vor allem der streng geschützte 
Grünspecht nutzte die extensiven Wiesenflächen zur Nahrungssuche (Ameisenvorkommen).  
 
Der dichte und große Gehölzbestand mit dem relativ steil abfallendem Gelände oberhalb der Carl-
Gührer-Halle besitzt eine große Zahl an Brutvogelarten. Hierbei handelt es sich sowohl um 
Freibrüter, als auch um Höhlenbrüter. So z.B. Rabenkrähe und Elster. Zu den Höhlenbrüterarten 
gehören Buntspecht, Kleiber, Feldsperling und Meisenarten.  
 
Insgesamt wurden mindestens 43 Vogelarten zwischen 2019 und 2021 im Untersuchungsgebiet 
erfasst. Hierbei handelt es sich um Freibrüter in den Strauch- und Gehölzbeständen und um 
Höhlenbrüter im mit Höhlen bestückten Baumbestand (Gehölze nordwestlich der bestehenden 
Sporthalle) und in der südöstlichen Streuobstwiese (alter Obstbaumbestand mit Specht-
/Fäulnishöhlen und Nistkästen). 
 
Alle nachgewiesenen Arten sind als europäische Vogelarten europarechtlich streng und national 
besonders geschützt. In der Tabelle werden die Vogelarten fett markiert, die national streng 
geschützt sind und in der Roten Liste BW aufgeführt werden, sowie im Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie gelistet sind.  
 
Der Status der einzelnen Vogelarten erfolgt gemäß der Unterteilung von Südbeck et al. 2005 in: 

• Brutnachweis(BN) 

• Brutverdacht (BV) 

• Brutzeitfeststellung (BZ)  

• Nahrungsgast (NG)  

• Durchzügler (DZ) 

•  

Festgestellte Vogelarten 

Tabelle 3: Im Untersuchungsgebiet Manzenberg festgestellte Vogelarten (Artenliste alphabetisch 
geordnet) 

 

Nr. Vogelarten (nur dt. 
Namen) 

Status 
 

Rechtlicher 
Status 

Anmerkungen 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) G IV 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathussii) I IV 

Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) D IV 

Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) i IV 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 3 IV 
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1  Amsel BN   

2  Bachstelze BN  Brutvogel Gebäude Umfeld, inkl. 
Schulen/Hallen 

3  Blaumeise BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese 
östlich und Siedlung 

4  Buchfink BN   

5  Buntspecht BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Gehölze südlich und 
Streuobstwiese 

6  Elster BN   

7  Feldsperling  BN V Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese und 
Gebäude Umfeld 

8  Fitis BN 3 1 Revier 

9  Gartenbaumläufer BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese und 
Gebäude Umfeld 

10  Gartengrasmücke BN   

11  Gelbspötter  BN 3 1 Revier 

12  Girlitz BN   

13  Goldammer BN V Brutvogel Plangebiet und Streuobstbestand 
östlich 

14  Grauschnäpper  BN V Höhlenbrüter und Freibrüter, 4 Reviere 

15  Grünfink BN   

16  Grünspecht  BN s Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese 
südwestlich, Nahrung suchend Gehölze und 
Wiesenflächen (Ameisen) 

17  Hausrotschwanz BN  Brutvogel Gebäude Umfeld, inkl. 
Schulen/Hallen 

18  Haussperling BN  V Brutvogel Gebäude Umfeld, inkl. 
Schulen/Hallen 

19  Heckenbraunelle BN  3 Reviere 

20  Kernbeißer BN  1 Revier 

21  Kleiber BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese 
östlich  

22  Kohlmeise BN  Höhlenbrüter, Gehölze südlich und 
Streuobstwiese 

23  Mauersegler NG V  

24  Mäusebussard NG s Brutplatz Wäldchen 250 m südlich UG 

25  Mehlschwalbe NG V  

26  Mönchsgrasmücke BN   

27  Rabenkrähe  BN   

28  Ringeltaube BN    

29  Rotkehlchen BN   

30  Rotmilan NG s, VRL I  

31  Schwanzmeise BN   

32  Schwarzmilan NG s, VRL I  

33  Singdrossel BN   

34  Sperber NG s  

35  Star BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese 
östlich 

36  Stieglitz BN   

37  Sumpfmeise BN  Höhlenbrüter, Brutvogel Streuobstwiese  

38  Türkentaube NG   

39  Turmfalke  NG s, V  

40  Wacholderdrossel BN   

41 W Waldkauz BN s 24.07.19+20.09.19 jagend Streuobstwiese 
östlich und rufende Weibchen/Männchen 
Gehölzbestand ca. 150 m südlich UG 
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42  Zaunkönig BN   

43  Zilpzalp BN   
RL Rote Liste BW 
Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg: Bauer, H.-G., M. Boschert, M. I. Förschler, J. Hölzinger, M. Kramer & U. Mahler (2016): Rote 

Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten Baden-Württembergs. 6. Fassung. Stand 31. 12. 2013. – Naturschutz-Praxis 
Artenschutz 11. 

0 Bestand erloschen 

1 Bestand vom Erlöschen bedroht 
2 stark gefährdet 
3 gefährdet 

V Vorwarnliste 
R Art mit geografischer Restriktion 
- ungefährdet 

§ Schutzstatus nach Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
s streng geschützte Art 
b besonders geschützte Art 

VRL Europäische Vogelschutzrichtlinie: Arten, die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgelistet sind und Zugvogelarten, die im 
Land brüten und für die Schutzgebiete ausgewiesen worden sind. 
 

Reptilien, Zauneidechse - Ergebnisse 

 
Zwischen 2019 und 2021 wurden im Untersuchungsgebiet bei guten Wetterbedingungen die 
Zauneidechsen zur Abschätzung der aktuellen Größe der Population und der Raumnutzung 
überprüft.  
 
Hierbei wurden vor allem in einem Bereich nördlich des Plangebietes und entlang der 
vorhandenen privaten Gartengrundstücke Zauneidechsen beider Geschlechter und 
unterschiedlicher Altersstufen nachgewiesen. Es handelt sich dabei um: 

− diesjährige frisch geschlüpfte/juvenile Zauneidechsen, 

− adulte Weibchen und adulte Männchen , 

− sowie subadulte bzw. noch nicht ausgereifte Individuen. 
Die maximale Anzahl von Zauneidechsen, die innerhalb einer Tagesbegehung festgestellt wurden, 
lag bei über 15-20 Einzeltieren. 
 

Nachweisorte Zauneidechse (2019-2021) 

 
Bereits bei der Übersichtsbegehung im Spätsommer 2019 wurden Zauneidechsen in dem 
nördlichen Teil des Plangebietes festgestellt. Die Nachweise aus dem Jahr 2019 werden unten 
dargestellt. Weiter werden die Nachweisorte der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet und 
näherem Umfeld aus dem Zeitraum 2020-2021 mit Alttieren, ein- und zweijährigen Individuen und 
sogenannten Schlüpflingen (frisch geschlüpfte bzw. junge Tiere aus der aktuellen Saison) 
dargestellt. Eine Fotodokumentation zu den Zauneidechsennachweisen 2020-2021 finden Sie im 
Anhang. 

2019 
Am Standort S1 wurden weder am 30.08.2019, noch 
am 13.09.2019 Nachweise von Zauneidechsen 
festgestellt. Am Standort S2 wurden am 30.08.2019 bei 
guten Wetterbedingungen (rund 25-27 Grad) 
mindestens 12 Schlüpflinge und 2 adulte Weibchen und 
am 13.09.2019 (rund 25 Grad) mindestens 20 
Schlüpflinge beobachtet. 
 
Im Bereich des Standortes S2 beziehen sich die 
Fundorte bzw. die zentrale Fortpflanzungs- bzw. 
Reproduktionsstätte der Zauneidechsen auf den 
sonnenexponierten Wiesenstreifen zwischen dem 
Treppenaufgang nördlich und den privaten 
Gartenflächen nordöstlich. Einzelne Schlüpflinge 
(juvenile Zauneidechsen aus dem aktuellen 
Reproduktionszeitraum) wurden auch südlich und 
westlich der Treppe festgestellt. 

Abbildung 6: Geplante Standorte S1 und 
S2. 
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Abbildung 8: Vorkommen Zauneidechse (Lacerta agilis) im Untersuchungsgebiet nach 
Überprüfungen im August und September 2019 (Ramos). Die Nachweisorte liegen im Bereich 
von Standort S2. Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 

Abbildung 7: Zauneidechsen-Schlüpfling am Weg und Zufahrt zur Sporthalle. Foto vom 
30.08.2019, Ramos. 
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2020-2021 
 

Abbildung 10: Nachweisorte der Zauneidechse 2020-2021 im Untersuchungsgebiet und näherem 
Umfeld mit Alttieren, ein- und zweijährigen Individuen und sogenannten Schlüpflingen (frisch 
geschlüpfte bzw. junge Tiere aus der aktuellen Saison). Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 

Abbildung 9: Am 13.09.2019 konnten im gesamten Randbereich (BereichTreppen, 
Grundstücksgrenzen usw.) mindestens 20 Schlüpflinge beobachtet werden. 
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Status Zauneidechse 

 
Streng geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz, FFH Anhang IV-Art und Vorwarnlistenart gemäß 
Rote Liste Baden-Württemberg. 
 

Erläuterungen zum Jahreszyklus der Zauneidechse 

 
Nach den unter LAUFER erläuterten Aktivitätsphasen der Zauneidechsen (siehe Abb. 11, S. 16) 
gelten die Zeiträume Juni bis September - vor allem bei guten Wetterbedingungen - als geeignet, 
um Alttiere usw. im Gebiet nachweisen zu können, sowie junge Zauneidechsen in der 
Fortpflanzungszeit (frisch geschlüpft) nachweisen zu können. 
 
Zauneidechse – Aktivitätsphasen nach Laufer 2014 
 

 

 
Abbildung 11: Aktivitätsphasen der Zauneidechse, nach Laufer 2014. 
 

Gehölzbestand 

Im Bereich des geplanten Standortes Höhe Hartplatz handelt es sich vor allem um jüngere Birken, 
eine Eiche u.a. und Sträucher unterschiedlicher Art. Habitatbäume sind nicht betroffen. Diese 
bestehen vor allem in der Zufahrt aus östlicher Richtung kommend und in den Streuobstwiesen im 
Umfeld. 
 

Abbildung 12: Baumbestand im Bereich der geplanten Sporthalle Manzenberg, Tettnang. Plan 
von Marschall & Klingenstein Ing. GmbH, Tettnang, vom 01.07.20219. 
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Artenschutzrechtliche Bewertung Vögel, Fledermäuse und Reptilien (Zauneidechse)  

 
In beiden Standorten konnten artenschutzfachlich relevante Arten und Strukturen erfasst werden. 
Von der streng geschützten Zauneidechse wurde eine individuenreiche Population festgestellt.  
 
In Bezug auf die Vogelwelt wurden mindestens 43 Vogelarten als Brut- und Gastvogelarten 
festgestellt. Darunter mehrere Rote Liste-Arten, Vorwarnlistenarten und streng geschützte Arten. 
Somit stellt die Untersuchungsfläche ein bedeutsames Brutgebiet und Jagd- bzw. Nahrungsgebiet 
dar. 
 
Weiter wurden mehr als 8 Fledermausarten (darunter auch die stark gefährdeten 
Breitflügelfledermäuse, Langohren, Große Mausohren und weitere Mausohrarten) nachgewiesen.  
 
Insgesamt wird aufgrund der vielen nachgewiesenen Vogel-, Fledermaus- und Reptilienarten das 
Gebiet als artenschutzfachlich und ökologisch als bedeutsam eingestuft.  
 
Im Rahmen der Standort-Suche und -Überprüfung wurde der Standort im Bereich des Hartplatzes 
im Rahmen der Abstimmungen und artenschutzrechtlichen Überprüfungen als der unkritischste 
Standort eingestuft. Die Ausführung des Gebäudes beansprucht einen bereits genutzten Raum 
(Hartplatz) und es müssen nur wenige Gehölze (insbesondere Sträucher und einzelne Laubbäume 
im Bereich des Treppenaufgangs) gerodet werden. Somit werden artenschutzrechtliche Konflikte 
weitestgehend vermieden.  
 

Artenschutzrechtliche Bewertung Zauneidechse 

 
Innerhalb von 9 Begehungen wurden zwischen 2019 und 2021 im Untersuchungsgebiet an 3 
Standorten eine große Zahl Zauneidechsen beobachtet. So auch in dem Teilhabitat unmittelbar 
nördlich des geplanten Hallenstandortes. Im Rahmen der erforderlichen Bauarbeiten auf der 
Fläche südlich des Nachweisgebietes (siehe Abb. 13) muss sichergestellt werden, dass es nicht zu 
einem Eintritt von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG kommt. Nach fachgutachterlicher 
Einschätzung handelt es sich in diesem Fall überwiegend um die Verbote wegen möglicher Tötung 
und Störung der Tiere, sprich Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs.1, Nr. 1, sowie Nr. 2. 
 
Um Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG zu vermeiden, ist das 
Nachweisgebiet (Abb. 13+14) 
gegenüber Einflüssen der 
Baustelle zu schützen. Dies wird 
mit einem Reptilienschutzzaun 
erreicht. Durch das Aufstellen des 
Reptilienschutzzaunes am Beginn 
der relevanten Zauneidechsenzeit 
(spätestens Mitte März) und vor 
Beginn der Baumaßnahme kann 
eine Störung und Tötung 
vermieden werden, da die Tiere 
von den Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten in dem nördlichen Teil 
(Wiesenfläche bzw. Randbereiche 
östlich der Treppe und nördlich 
des Weges) aus aufgrund des 
Schutzzaunes nicht in die 
Baustellenfläche (südlich) 
einwandern können. Diese 
Maßnahme schützt die 
Zauneidechsen vor negativen 
Auswirkungen. Die Tiere sind 

Abbildung 13: Der Reptilienschutzzaun soll in diesem Bereich 
aufgebaut werden, um eine Auswanderung der 
Zauneidechsen in die Baustelle zu vermeiden. Quelle: 
Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 
2851.9-1/19. 
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Abbildung 14: Die Zauneidechsenhabitate zwischen Weg und Privatgärten sollen mit einem 
Reptilienschutzzaun geschützt werden, damit die Zauneidechsen nicht in den Bereich der 
Baustelle südlich gelangen. Die rote Linie markiert den Standort des Zaunes. 21.07.2022, Ramos. 

durch den Zaun gezwungen in den geschützten Wiesen- und Gartenflächen zu bleiben. Eine 
weitere Vergrämungsmaßnahme ist in diesem Sinne nicht erforderlich.  
 
Jedoch ist über den gesamten Zeitraum auf die Standsicherheit des Zaunes zu achten. Bestenfalls 
ist zwischen dem Wegrand und dem Zaun noch ein fester Holzzaun (oder fixer Bauzaun) zu 
errichten, der den Reptilienschutzzaun schütz bzw. stütz. Ggfs. kann der Zaun sogar direkt an den 
Schutzzaun angebaut werden. Unter dem Kapitel Maßnahmen finden Sie nähere Erläuterungen 
zum Schutzzaun. 
 
Weiter müssen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen im Umfeld geeignete Habitatstrukturen 
geschaffen werden, damit die Zauneidechsen nachhaltig optimale Strukturen nutzen können. 
 
Abschließend wird auf die geplante Pflanzung von Bäumen auf Höhe der geplanten Rampe Bezug 
genommen, denn hier dürfen keine Gehölze wegen der Beschattung der Zauneidechsenhabitate 
östlich davon vorgesehen werden. 

Artenschutzrechtliche Bewertung Vögel 

 
Im Bereich der bestehenden Strauchvegetation (Hartriegel, Vogelbeere u.a.), die direkt an den 
Hartplatz angrenzt, brüten insbesondere nicht gefährdete (ubiquitäre) Vogelarten. Es handelt sich 
um typische Freibrüterarten, die in den Sträuchern ihre Nester bauen und in der Regel alljährlich 
neu besetzen. Im Jahr 2020 wurden bei den Brutvogelerfassungen hier mindestens 8 Arten 
festgestellt (alphabetisch geordnet): 

• Amsel 

• Buchfink 

• Girlitz 

• Grünfink 

• Mönchsgrasmücke 

• Rotkehlchen  

• Zaunkönig 

• Zilpzalp 
 
Für die im Siedlungsraum und Siedlungsrandbereich häufig brütenden Arten Amsel, Buchfink, 
Grünfink, Zaunkönig, Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke, sowie für die anspruchsvollere 
Finkenart Girlitz müssen keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden, da diese Arten weit 
verbreitet sind und in den strukturreichen Gehölzbeständen im Umfeld noch ausreichend 
Ausweichmöglichkeiten zum Brüten finden. Jedoch müssen Maßnahmen zur Vermeidung von 
Konflikten durchgeführt werden. Es handelt sich um die notwendige Rodung der Gehölze 
außerhalb der Vegetationszeit (Entfernung der Gehölze zwischen 01.10. und 28./29.02.). Weitere 
Maßnahmen müssen für die Vögel an dieser Stelle nicht getroffen werden. Dies gilt auch für den 
Start der Maßnahme. Im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes (Hecken südlich, südöstlich) 
bestehen keine Brutplätze von Rote Liste-Arten oder streng geschützten Arten, so dass für die hier 
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bestehenden Vogelarten keine Konflikte durch einen möglichen Baustart in der Brutzeit geschaffen 
würden. 
 
Hinsichtlich der nachgewiesenen Brut- und Gastvogelarten werden nach fachgutachterlicher 
Einschätzung mit dem Neubau der geplanten Sporthalle keine erheblichen Beeinträchtigungen 
erwartet. Weiter werden keine Verstöße gegen die Verbote nach § 44 BNatSchG erwartet, sofern 
alle Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung (Vogelschlag, Lichtemissionen) vollumfänglich 
umgesetzt werden. 
 
Es wird empfohlen die beiden Streuobstwiesen zu verjüngen (aber Beibehalt der Habitatstrukturen 
in Form von Höhlenbäumen) und mit Nistkästen (für Klein- und Großmeisen, sowie Wendehals) 
auszustatten. 
 

Artenschutzrechtliche Bewertung Fledermäuse 

 
Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten ergeben sich nach 
fachgutachterlicher Einschätzung durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 
Verstöße gegen die Verbote nach § 44 BNatSchG werden nach fachgutachterlicher Einschätzung 
nicht ausgelöst. Jedoch müssen alle Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 
(Lichtemissionen, Erhalt der Leitstrukturen) und Ersatzmaßnahmen vollumfänglich umgesetzt 
werden. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes oder der lokalen Population ist nach 
fachgutachterlicher Einschätzung nicht zu erwarten. 
 
Eingriffe in Gehölzbestände müssen demnach auf die eigentliche Neubaufläche beschränkt 
werden, sowie auf den neuen Treppenaufgang. In Bezug auf die Zufahrt (aus Osten kommend) 
sind ebenso Rodungen von Gehölzbeständen zu vermeiden, da dieser östliche Bestand eine 
essentielle Rolle für die Fledermäuse als Leitkorridore spielen. 
 
Durch den Erhalt von Gehölzen und Nachpflanzungen sollen die Leitstrukturen und Flugkorridore 
in der Nord-Süd-Achse erhalten und geschaffen werden. 
 

Artenschutzmaßnahmen  

Maßnahmen Zauneidechse 

Vermeidungsmaßnahmen, Kompensatorische Maßnahme für die Zauneidechsen und Schaffung 
von Ersatzhabitaten 
 
In diesem Kapitel werden die Punkte zur Schaffung von Ausgleichsflächen und Ersatzhabitate 
erläutert, sowie zeitliche Einschränkungen und weitere Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen. 
 
Erläuterungen der Maßnahmen: 
 
− Für die Zauneidechsen müssen Ersatzhabitate in Form von CEF-Maßnahmen auf 2 

Teilflächen mit je einer Fläche von 100 m² angelegt werden. Auf S. 22 finden Sie zu den 
Ersatzhabitaten die Maßnahmenempfehlungen. 

 
− Zur Vermeidung eines Eintretens von Verbotstatbeständen des § 44 Absatz 1 und Nr. 3 

BNatSchG muss die CEF-Maßnahme deutlich vor einem Baubeginn mit Schädigung der 
bekannten Lebensstätte der Zauneidechse voll funktionsfähig hergestellt sein. Die Umsetzung 
ist fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der Unteren 
Naturschutzbehörde zur Verfügung zu stellen. 
 

− Vor Beginn der Maßnahme muss die Nachweisfläche auf dem Wiesenstreifen entlang der 
Privatgärten (gegenüber dem geplanten Hallenstandort) gegenüber der Baustellenfläche mit 
einem Reptilienschutzzaun geschützt werden. Der mind. 50 cm hohe Schutzzaun muss in die 
Erde eingearbeitet werden und sicher aufgebaut sein. Erforderlich ist der Typ „Robuste 
Ausführung (Reptilienschutzzaun)“ der Firma Maibach. Siehe bitte 
https://www.maibach.com/robuste-ausfuehrung.html#ce_c206 und Anhang.  

https://www.maibach.com/robuste-ausfuehrung.html#ce_c206
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− Dieser einfache Zaun ist für eine Baustelle 
eher instabil und kann nicht dauerhaft einen 
Schutz gewährleisten. Daher wird in einem 
solchen Fall eine stabile Variante mit einem 
Holzzaun und Wurzelschutzfolie empfohlen. 
Siehe Skizze Abb. Nr. 15 und Abb. 16. 
 
Die äußerst stabile Version eines sehr 
sicheren Reptilienschutzzaunes kann mit 
einem Holzzaun mit Holzpfahl und Baudielen, 
sowie Anbau einer Wurzelschutzfolie aus PE-
LD erreicht werden. 
 
Punkte zur Beachtung: 

─ Empfohlene Höhe 100-120 cm 
 

─ Stabiler Zaun erforderlich, da gut 
besuchter Schulweg und Bewegung 
von Baumaschinen usw. 

 
─ Auf der Seite der Zauneidechsen-

Vorkommen muss der Zaun mit der 
genannten Folie bespannt werden, die 
das Hochklettern der Zauneidechsen 
vermeiden soll. Die Folie muss mind. 
15-20 cm in den Boden eingebunden 
werden. 

 
─ Empfohlen wird eine Wurzelschutzfolie 

aus PE-LD (hochelastisch und frei von 
Weichmachern, sowie UV-beständig) mit Materialstärke 1,0 mm und Bahnenbreite 1,00 
m, Typ 6061 (sprich frostsicher und hitzebeständig). Diese muss auf der Seite der 
Zauneidechsen sicher montiert/angebracht werden, so dass ein Verrücken oder Abfallen 
vermieden werden kann. Lieferung z. B. durch Ludwig Kunststoffe GmbH, An der Steig 
4, D-92348 Berg und vergleichbare Firma. 

 
Bitte beachten Sie: Im 
Rahmen der ökologischen 
Baubegleitung muss darauf 
geachtet werden, dass keine 
Tiere von den 
Nachweisflächen in die 
Baustelle auswandern und der 
Zaun dauerhaft während der 
Baumaßnahme erhalten 
bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 15: Stabiler Schutzzaun. Quelle 
Ramos. 

Abbildung 16: Maßnahmenfläche in Ravensburg, die vom 
Verfasser betreut wird. Zaun wurde nach Anleitung des Verfassers 
aufgebaut. 09.05.2022, Ramos. 
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Maßnahmenempfehlung zu den Ersatzhabitaten mit je einer Fläche von 100 m²: 
 
− Innerhalb der gesamten Ersatzmaßnahmenflächen sind 50 % mit Totholzhaufen, 

Bollensteinschüttungen und Sandlinsen zu gestalten. Die verbleibenden 50 % sind als 
Nahrungslebensraum vorzusehen. Die Gestaltung ist durch Fachpersonal vor Ort zu 
bestimmen.  
 

− Die Anlage von Block- und Bollensteinschüttungen, oder Trockensteinmauern sowie 
Totholzhaufen dient als Versteck- und Sonnmöglichkeiten. Für die Block- oder 
Bollensteinschüttungen sind faustgroße, raue Steine in sonnenexponierter Lage 
aufzuschütten. Für die Totholzhaufen sind unterschiedlich dicke Äste (Durchmesser von ca. 
0,2-0,5 m) zu verwenden. Auf sehr dünnes Material ist auf Grund der schnellen Verwitterung 
zu verzichten. Die Äste sind in sonnenexponierter Lage aufzuschichten. 
 

− Sandlinsen dienen den Zauneidechsen als zusätzliche Eiablageplätze. Für die Anlage ist 
grabfähiger Flusssand zu verwenden. Um ein Ausschwemmen durch Regen zu vermeiden, 
sind die Sandlinsen ca. 0,4 m in den Boden einzutiefen und mit einzelnen großen Blocksteinen 
oder Gleisschotter randlich zu bedecken. 
 

− Auf der Fläche sollen sowohl Überwinterungsmöglichkeiten, als auch Sommerlebensräume 
mit Versteckmöglichkeiten und Eiablageplätze geschaffen werden. Darin sollen sowohl 
Totholzhaufen und Bollensteinschüttungen, als auch Eiablageplätze mit einer Mischung aus 
grabfähigem Flusssand und Rohboden geschaffen werden. 

 
− Für die Anlage von kombinierten Versteck- und Sonnmöglichkeiten sollen neben 

Totholzhaufen auch Block- oder Bollensteinschüttungen bzw. faustgroße, raue Steine 
aufgeschüttet werden. Die Steine müssen Kantenlängen zwischen 100/200 und 300/400 mm 
besitzen.  
 

− Vor allem sollen in der unteren Schicht Steine mit einer Körnung von rund 300/400 mm 
verwendet werden. Diese Steine sollen dann mit kleineren Gesteinen (Körnung zwischen ca. 
100/200 mm) und Rohboden bedeckt werden. 
 

− Für die Schaffung geeigneter Überwinterungsmöglichkeiten sollen in der südlichen Anlage 
Gesteine auch in einer Mulde mit rund 1 m Tiefe zusammen mit dem Totholz (z.B. 
Wurzelstock) eingearbeitet werden. Siehe bitte Abb. 17 und Abb. 18, S. 22. 
 

− Die Ausgleichsmaßnahmen müssen dauerhaft gepflegt und von Gehölzen freigehalten 
werden. 
 

− Die Bereiche um die CEF-Maßnahmen sind zweischürig zu mähen, um geeignete 
Nahrungshabitate der Zauneidechse zu erhalten bzw. zu schaffen. Der erste Schnitt ist Mitte 
März, vor der Aktivitätszeit der Zauneidechsen, der zweite Schnitt Mitte August durchzuführen. 

 
Anmerkung/Quelle: 
Die o.g. Maßnahmenempfehlungen zu den Ersatzhabitaten stellen einen Auszug aus der 
„Arbeitshilfe zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung – Zauneidechse“, Bayerisches 
Landesamt für Umwelt (LfU). 
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Anmerkung zu den Hölzern: 
Bitte als Totholz nur einheimische Tothölzer usw. sowie Laubhölzer nutzen. Hierfür dient 
Astmaterial unterschiedlicher Stärke und Baumstubben, sowie Wurzelstöcke. Jedoch sind auch 
einzelne Ast- und Reisighaufen als Verstecke und Trittsteine anzulegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abbildung 18: Beispiel für ein erfolgreiches und etabliertes, sprich von Zauneidechsen 

angenommenes Ersatzhabitat. Foto 2020, Ramos. 

Abbildung 17: Skizze mit Totholzhaufen, Bollensteinschüttungen unterschiedlicher Körnung 
und Eiablageplätze aus Sand- und Oberbodenmaterial. Quelle: LfU nach einer Vorlage von 
Irene Wagensoner (2020). 
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Maßnahmen Vögel 

Thema Vogelschlag 

 
Im Gebiet kommen mehrere streng geschützte Arten vor, wie der Grünspecht, sowie jagende 
Sperber u.a., jedoch auch Rote Liste Arten, wie Gelbspötter und Fitis. Zur Verhinderung des 
Tötungsrisikos durch Vogelschlag nach § 44 BNatSchG müssen die Verglasungen (Fenster, 
Balkone, Durchgänge, verglaste Ecksituationen usw.) unkritisch ausgeführt sein und für Vögel 
jederzeit sichtbar gemacht werden. 
 
Dies kann z.B. durch einen Reflexionsgrad unter 15% erreicht werden. Besser ist die vollständige 
Vermeidung von Vogelschlag, indem die Verglasungen nach hinten versetzt sind oder Strukturen 
davor bestehen, sowie Strukturen auf den Scheiben vorhanden sind. Hierbei wird auf die 
Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Vogelwarte Sempach hingewiesen. 
Diese Maßnahme bezieht sich auf das Tötungs- und Verletzungsverbot von wildlebenden Vögeln 
gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. 
 
Siehe zu diesem Thema die Broschüre der Vogelarte Sempach: 
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf 
 

Thema Streuobstwiese 

 
In den bestehenden Streuobstwiesen (südwestlich und südöstlich der geplanten Halle) befinden 
sich die Obstbäume in einem schlechten Zustand, da mind. 20 Bäume absterben bzw. als 
stehende Totholzbäume vorhanden sind. Zudem sind die Nistkästen in beiden Streuobstwiesen 
defekt, so dass sie nicht mehr funktionieren. Hier sollte eine Verjüngung der Bäume in der 
Streuobstwiese, eine Pflege und eine Neubesetzung mit Nistkästen erfolgen. Siehe bitte Abb. 19, 
S. 23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützende Maßnahmen für Höhlenbrüterarten 

 
Für den Feldsperling und weiteren Höhlenbrüterarten im Gebiet müssen 10 Höhlenbrüterkästen 
aus Holzbeton angebracht werden: 
 

• 5 Kästen Nisthöhle 2GR (oval), Fa. Schwegler 

• 5 Kästen Nisthöhle 2GR (Dreiloch), Fa. Schwegler 

Abbildung 19: Streuobstbestand südwestlich der bestehenden Halle. 
Aufnahme vom Juni 2020 (Ramos). 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf
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Maßnahmen Fledermäuse 

Erhalt bedeutender Leitstruktur für Fledermäuse 

 
Beschreibung Maßnahme: „Erhalt bedeutender Leitstrukturen für Fledermäuse und essenzieller 
Nahrungs-/Jagdbiotope für Fledermäuse“. 
 
Die Streuobstwiese (samt Gehölzreihe entlang des Weges) nordöstlich der geplanten Halle (grün 
markierte Fläche) und der gehölzreiche Hangbereich westlich (gelb markierte Bereiche) gelten als 
bedeutende Leitstrukturen und essenzielle Nahrungs- und Jagdbiotope.  
 
Diese Gehölze müssen für die bedeutsamen Fledermausvorkommen, die aus dem Siedlungsraum 
in diese Bereiche zum Jagen anfliegen und für den Überflug in weitere Jagdgebiete südlich und 
südöstlich nutzen, erhalten werden. 
 
Hierbei handelt es sich um Breitflügelfledermäuse, Große Mausohren und Kleine Bartfledermaus, 
Braune Langohren und unterschiedliche Zwergfledermausarten. 
 
Siehe bitte Abb. 20, S. 24. 
 

 

Lichtemissionen 

 
Allgemein: 
Im Bereich der Flugkorridore müssen aufgrund des Fledermausvorkommens Beeinträchtigungen 
durch Lichtemissionen vermieden werden. Dies gilt vor allem für die nachgewiesenen Langohren 
und Mausohrarten, die als lichtscheue und strukturgebunden fliegende Arten gelten und auf 
lichtfreie Flugräume angewiesen sind. 
 
 

Abbildung 20: Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19. 
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Im Bereich Manzenberg: 
Die bestehenden Grünbestände im Umfeld der geplanten Halle, insbesondere die Gehölze und 
Obstbäume östlich und nordöstlich, sowie der gesamte Gehölzbestand nordwestlich stellen aktuell 
lichtarme Flugkorridore bzw. Leitstrukturen dar. Die Fledermäuse nutzen diese Strukturen, um 
sicher zwischen den Quartieren und Jagdgebieten hin- und herzufliegen.  
 
Das Plangebiet wird von mehreren Fledermausarten regelmäßig genutzt. Dabei spielen die 
vorhandenen Strukturen eine große Rolle. Insbesondere für die stark gefährdeten und 
lichtscheuen Fledermausarten (Breitflügelfledermaus, Großes Mausohr) und lichtscheuen 
strukturgebunden fliegende Arten aus der Mausohr- und Langohrgattung (Kleine Bartfledermaus, 
Braunes Langohr u.a.) ist die Vermeidung von störenden Lichtimmissionen von Bedeutung. 
 
Daher ist eine Verwendung von naturverträglichen Beleuchtungen erforderlich, welche nach den 
neuesten Erkenntnissen zum Schutz der Insekten bzw. Fledermäuse gebaut werden:  
 

• geringe Helligkeit und vorzugsweise geringere Lichtfarbe von 2200 Kelvin (Amber Light) bis 
hin zur Lichtfarbe 3000 Kelvin (warmweiss), 

• nach unten abstrahlend, 

• Dimmerfunktion, 

• Bewegungsmelder. 
 
Weitere wesentliche Punkte zum Vorhaben und Thema Lichtemissionen und Flugkorridore: 
 

─ Wie oben beschrieben, sollte die Beleuchtung nicht nur gedimmt, sondern zudem in Zeiten 
geringen Bedarfs ausgeschaltet werden. Zwischen Mitternacht und den frühen 
Morgenstunden finden keine Veranstaltungen oder Nutzungen der Hallen statt, so dass 
eine Notbeleuchtung bzw. Beleuchtung nur einzelner weniger Lampen, z.B. mit 
Bewegungsmelderfunktion oder Lampen mit geringer Lichtpunkthöhe, leuchten.  

─ Der Begriff Lichtpunkthöhe beschreibt, aus welcher Höhe das Licht vom Lichtpunkt, also 
Lichtquelle bzw. Lampe, auf den Boden (oder zu beleuchtende Fläche) fällt. Mit einer 
geringen Masthöhe kann vermieden werden, dass insgesamt übermäßig viel Raum 
beleuchtet wird. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass durch eine geringere Masthöhe 
weniger Bäume und Sträucher im Plangebiet angeleuchtet werden.  

─ Gemeinsam mit der Anordnung der Lichtpunkthöhe und Anzahl der Lichtmasten kann eine 
Reduzierung von Lichtimmissionen geschaffen werden. 

─ Lichtfarbe: Üblicherweise wird die Lichtfarbe mit 3000 Kelvin (warmweiss) genutzt. Jedoch 
ist die geringere Lichtfarbe von 2200 Kelvin (Amber Light) im Außenbereich optimaler. 

 
Siehe bitte: 

 
Lichtabstrahlung aus der Halle 
 
Der Betrieb in der Halle und die damit resultierende Lichtabstrahlung ist im Sommer als 
verhältnismäßig einzustufen. Die Fledermäuse fliegen in den zentralen Sommertagen ungefähr um 
21.00-21.30 Uhr aus den Quartieren. In den fortgeschrittenen Nachtstunden besteht im Regelfall 
kein Betrieb, so dass eine Lichtabstrahlung aus der Halle nach fachgutachterlicher Einschätzung 
keine Konflikte erzeugt. Im Winter spielt die Lichtabstrahlung keine Rolle, da keine Fledermäuse 
und Insekten fliegen. In den Übergangszeiten (Frühjahr, Herbst) wird es früher dunkel. Daher muss 
eine übermäßige Lichtabstrahlung durch den Betrieb in der Halle im Prinzip vermieden werden. In 
der nördlichen und östlichen Fassade (hier bestehen die wichtigen Korridore für Fledermäuse) 
kann dies durch entsprechende Fenstergrößen reguliert werden. In den übrigen Fassaden (Süd, 
West), die in Richtung des Sportplatzes und Carl-Gührer-Halle zeigen, ist die Beeinträchtigung 
nicht gegeben, da hier keine Flugkorridore vorhanden sind. Insgesamt muss aber auch hier auf 
den Sachverhalt verwiesen werden, dass die Beleuchtung in der Halle nur in einem kleinen 
Zeitraum der Abend-/Nachtstunden funktioniert. 
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Allgemeine Maßnahmen 

 
➢ Für die Begleitung und Überwachung aller Maßnahmen muss eine Ökologische 

Baubegleitung gegenüber der Behörde benannt und eingesetzt werden. 
 

➢ Alle Rodungen müssen nach § 39 BNatSchG außerhalb der Vegetationszeit erfolgen 
01.10.-28./29.02). 
 

Monitoring 

Für die Überwachung des Zauneidechsen-Bestandes sollen zwei Jahre lang nach Beginn der 
Maßnahmen ein Monitoring durchgeführt werden.  
 

Fazit 

 
Beeinträchtigungen von Vogelarten, Fledermausarten der Zauneidechsen und Verstöße gegen die 
Verbote aus § 44 Abs. 1 BNatSchG werden bei Umsetzung aller genannten Maßnahmen und 
zeitlichen Vorgaben nicht erwartet.  
 
Ein Monitoring der Zauneidechsen-Maßnahmen und eine Dokumentation gegenüber der Behörde 
wird empfohlen.  
 
Der Einsatz einer ökologischen Begleitung wird für die fachliche Unterstützung der erforderlichen 
Maßnahmen und vollständigen Umsetzung empfohlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Luis Ramos 
 
 
 
Ravensburg, 15.02.2022, 
26.04.2022, 28.10.2022 
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Detektorbegehungen im Jahr 2020 und 2021 im Untersuchungsgebiet Manzenberg 

Informationen zu den Begehungen in den Jahren 2020 und 2021 im Bereich Tettnang Manzenberg 
und Carl-Gührer-Halle. 
 

Begehungen am 24.07.2019 und 13.09.2019 

Begehung mit dem BATLOGGER M in der unten aufgeführten Route im Umfeld der Halle und 
Sportplatzes, sowie Schule in der Ausflugphase und bis zur zentralen Nachtzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 21: Per Detektorbegehung erfasste 
Aufnahmen jagender und überfliegender 
Fledermäuse am 24.07.2019 und 13.09.2019. Mit 
BatExplorer BATLOGGER M Fa. elekon generierte 
Fledermauskontakte. Quelle OpenStreetMap. 
 
Die kleine Abb. rechts zeigt die Begänge und Routen 
der mobilen Aufnahmen vom 24.07.2019 und 
13.09.2019. 

Zwergfledermaus 
Rauhaut-  und/oder Weissrandfledermaus 
Mausohrart 
Breitflügelfledermaus 
Weißrandfledermaus 
- 
Braunes Langohr 
Mückenfledermaus 
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Begehung am 22.05.2020 

Begehung mit dem BATLOGGER M in der unten aufgeführten Route im Umfeld der Halle und 
Sportplatzes, sowie Schule in der Ausflugphase und zentralen Nachtzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwergfledermaus 
Zwergfledermausart (Rauhaut- und/oder Weissrandfledermaus) 

Großer Abendsegler 

Breitflügelfledermaus 

Zweifarbfledermaus 

Abbildung 22: Fledermausaufnahmen (mit 
Detektor BATLOGGER M erfasst) vom 
22.05.2020 und mit BatExplorer Fa. Elekon 
generierte Fledermauskontakte. Quelle 
OpenStreetMap. 

 
Die kleine Abb. rechts zeigt die Begehungsroute 
der mobilen Detektoruntersuchung mit dem 
BATLOGGER M. Quelle: Geobasisdaten © 
Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-
bw.de. 
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Begehungen 22.05.2020, 05.06.2020 und 11.06.2020 

Untersuchung der Fledermäuse im Bereich Tettnang Manzenberg Carl-Gührer-Halle, Begehungen 
am 22.05.2020, 05.06.2020, 11.06.2020 und in der Ausflugphase und zentralen Nachtzeit (bis 
1.00/2.00 Uhr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Breitflügelfledermaus 

Mausohr-Art 

- 

Großer Abendsegler 

Zwergfledermaus 

Zwergfledermausart 38 kHz-Bereich 

Braunes Langohr 

Zweifarbfledermaus 

Abbildung 23: Per Detektorbegehung erfasste 
Aufnahmen jagender und überfliegender 
Fledermäuse an den Terminen 22.05.2020, 
05.06.2020 und 11.06.2020. Mit BatExplorer 
und BATLOGGER M Fa. Elekon generierte 
Fledermausaufnahmen. Quelle OpenStreetMap 

Die kleine Abb. rechts zeigt die Begehungsroute 
der mobilen Detektoruntersuchung mit dem 
BATLOGGER M. Quelle: Geobasisdaten © 
Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-
bw.de. 
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Begehung am 31.07.2020 

Untersuchung der Fledermäuse im Plangebiet und im gesamten Manzenberg-Schulgelände sowie 
Carl-Gührer-Halle gemäß Begehung vom 31.07.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 24: Per Detektorbegehung erfasste 
Aufnahmen jagender und überfliegender 
Fledermäuse am 31.07.2020. Mit BatExplorer 
und BATLOGGER M Fa. Elekon generierte 
Fledermausaufnahmen. Quelle OpenStreetMap 

Die kleine Abb. rechts zeigt die 
Begehungsroute der mobilen 
Detektoruntersuchung mit dem BATLOGGER 
M. Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de. 

Rauhaut- und/oder Weissrandfledermaus 

Großes Mausohr 

Zwergfledermaus 

- 

Breitflügelfledermaus 

Braunes Langohr 

Mausohr-Art 
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Begehung am 15.09.2020 

Untersuchung der Fledermäuse im Bereich Tettnang Manzenberg Schulgelände, Carl-Gührer-
Halle und im Bereich der Loretostraße und Sportplätze nördlich des Plangebietes. Begehung vom 
15.09.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Breitflügelfledermaus 

Mausohr-Art 

(Artefakt) 

Großer Abendsegler 

Weissrandfledermaus 

Zwergfledermaus 

Weissrand- und/oder Rauhautfledermaus 

Abbildung 26: Die Aufnahmen der Fledermäuse vom 15.09.2020 als vergrößerter Ausschnitt. Mit 
BatExplorer und BATLOGGER M Fa. Elekon generierte Fledermausaufnahmen. Quelle 
OpenStreetMap. 

Abbildung 25: Per Detektorbegehung erfasste Aufnahmen jagender und überfliegender 
Fledermäuse 15.09.2020. Mit BatExplorer und BATLOGGER M Fa. Elekon generierte 
Fledermausaufnahmen. Quelle OpenStreetMap. In der kleinen Abb. wird die Begehungsroute der 
mobilen Detektoruntersuchung mit dem BATLOGGER M angezeigt. Quelle: Geobasisdaten © 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de. 



33 

Zauneidechse im Untersuchungsgebiet 

Nachweise der Zauneidechse im Umfeld der bestehenden Sporthalle Manzenberg und südöstlichen Randbereiches des Sportplatzes. Aufnahmen 
stammen aus dem Sommer 2020 (Fotos Ramos, Luftbilder Quelle Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg, www.lgl-bw.de). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f 
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Planfläche (Neubau Sporthalle) 
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Flächen im direkten Umfeld (nördlich, nordwestlich) und Zauneidechsenhabitate 
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Fotodokumentation Treppenaufgang und Zauneidechsenhabitat 
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Fotodokumentation Untersuchungsgebiet Sportplatz und Halle Manzenberg (2019-2021) 
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